
°Iorsrhn?t«n 

für die 

t  ö r v e ü ö  e  

der 

Kaiserlichen Un'werfität Dorpat. 

Dorpat. 
S c h n a k e n b u r g ' s  B u c h d r u c k e r s  i .  

1886. 



Gedruckt auf Verfügung des Conseils der Kaiserlichen Universität Dorpat. 
Dorpat, am 28. December 1885. 

Nr. 756. Rector: A. Schmidt. 



Im Anschluß an die bezüglichen Bestimmungen deS Statuts der Kaiserlichen 
Universität Dorpat mittelst curatorischer Reskripte vom 21. December 1868, 11. Juni 
1374, 23. April 1330, 24. Februar und 5. October 13Z1, 15. December 1333, 22. 
December 1334 und 31. Januar 1385 bestätigt. 

Borschriften 
für die 

Stlldimck'il dtt Kml'erlicheli NmueriW Dorplit. 

Kapitel I. 

Von den Rechten und Pflichten der Stndirenden im Allgemeinen, 
von dem Eintritt in die Universität, den Studien, Prüfungen 

und dem Abgange. 

§ 1. Den Stndirenden der Universität Dorpat stehen 
folgende Rechte zu: 

1. das Recht zum Besuch der Vorlesungen, sowie das 
Recht zur Benutzung der Universitätsbibliothek und 
der übrigen Universitäts-Sammlungen und Institute, 

unter Beobachtung der bezüglichen Vorschriften und 
Reglements, s. Beil. und L; 

2. das Recht zur Bewerbung um Stipendien und Unter­
stützungen aus Universitätssummen''), nach den be­
züglichen Bestimmungen, s. Beil. L! und v; 

3. das Recht zur Bewerbung um Preise für Beant­
wortung der von den Facultäteu zu stellenden Preis­
angaben"), in Grundlage des bezüglichen Reglements, 

s. Beil. 2; 
i* 



4 

4. das Recht zur Erwerbung academischer Würden und 
gelehrter Grade"), nach Anleitung des Prüfungs­
reglements. s. Beil. 

Anm. Ueber den Gerichtsstand d. Stud. s. Cap. II. 

Ä. Stat. 1865 Art. 64, 65, 66. 
d. Stat. 1365 Art. 63. 
o. Stat. 1365 Art. 70. 

§ 2. Das Verbot geheimer Gesellschaften und Zu­
sammenkünfte nach den allgemeinen Gesetzen gilt in seinem 
ganzen Umfange auch für die Studirenden. 

Den Studirenden ist auf Grundlage der in Folge 
höherer Genehmigung ertheilten Regeln vom 27. April 
1855 gestattet zu Corporationen zusammenzutreten, welche 
die Vorbereitung zu einer künftigen ersprießlichen Wirk­
samkeit, die Aufrechterhaltung eines guten Tones unter den 
Studirenden, dw Förderung eines sittlichen und ehrenhaften 
Betragens und die Regelung des geselligen Zusammenlebens 
auf der Universität zum Zwecke haben. 

Die Studirenden sind berechtigt mit Genehmigung des 

Rectors Vereine zu wissenschaftlichen Zwecken zu bilden. 
H 3. Jeder Stndirende gelobt bei seinem Eintritte 

in die Universität durch Handschlag den Bestimmungen der 
ihm vom Rector übergebenen Matrikel nachzukommen. 

§ 4. Die Aufnahme in die Zahl der Studirenden 
(Jmmatriculatiou) findet zweimal im Jahre statt, vom 
13—17. Januar und vom 11—15. August"); außerhalb dieser 
Fristen aus besonders berücksichtigungswerthen Gründen 
nach Ermessen des Rectors. 

a. Stat. 1865 Art. 58. 

§ 5. Der Aufzunehmende hat dem Secretairen für 
Angelegenheiten der Studirenden den von ihm erwählten 
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Studienzweig anzugeben und nachbenannte Docnmente 

einzureichen: 
1. ein Zengniß über Vollendung des 17. Lebensjahres") 

(Taufschein oder anderen Nachweis des Jahres der 
Geburt); 

2. ein Zengniß über den Stand und die etwa erforder­
liche Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 

3. ein Maturitätszeugnis) oder das Abgangszeuguiß 
von einer Universität"); bei Attestaten ausländischer 
Universitäten zugleich ein Matnritätszeugniß; 

4. Personen, welche nicht direct aus einer anderen Lehr­
anstalt eintreten, ein Sittenzengniß; 

5. die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vor­
münder nebst ihrer Adresse, oder den Nachweis der 
Unabhängigkeit; 

6. Ein Attestat einer Wehrpflicht-Behörde über die er­
folgte Abschreibung zu einem Einberufungs-Eanton. 
Anm. l. Die Studirenden der Pharmacie haben bei ihrem 

Eintritt in das pharinacentische Institut das Apothekergehilfen­
diplom nnd das bei dem Austritt ans der Apotheke erhaltene 
Zengniß einzuliefern"), sowie die sud 1 nnd 2 erwähnten 
Docnmente. 

Anm. 2. Wer nach erfolgter Aufnahme ausgetreten ist und 
in die Zahl der Stndirenden wieder einzutreten wünscht, hat 
darüber dem Secretairen für Angelegenheiten der Stndirenden 
Anzeige zu machen. Die von dem Rector gewährte Wieder­
aufnahme wird durch ein kenovatur auf der Matrikel vollzogen. 

Anm. 3.*j Die Wiederaufnahme eines abgegangenen Stndirenden 
erfolgt nicht früher, als bis derselbe die jndicatmäßigen, bei 
der Universität gegen ihn eingeklagten Schuldforderungen 
berichtigt hat. 

*) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks 
vom 23. April 18S0 Nr. 1460. 
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Anm. ä.*) Verheiratete Personen können in die Zahl der 
Studirendell nicht aufgenommen werden, desgleichen ist es 
den Stndirenden nicht gestattet in die Ehe zu treteu. 

». Stat. 1865 Art. 56. 
b. Stat. 1865 Art, 56, 57. 
o. Stat. 1865 Art. 60. 
ä. Vorschriften übcr die Prüfung der Aerzte, Pharmaceuten :c. vom I8./30 

Decbr. 1845 § 54 Anm. 

8 6. Bei der Aufnahme haben die Studirenden zum 
Besten der Universität 6 Rbl. zu entrichten und ebensoviel 
für deu Fall einer Erneuerung der Matrikel") (ek. § 5 

Anm. 2); ferner zu Anfang jedes Semesters in den für 
die Honorarzahluugeu bestimmten Fristen 10 Rbl. S. M."). 

Ueber die Zahlungen für den Besuch der Vorlesungen 
und practischen Uebuugen s. Beil. 

Anm. Von der zu Anfang jedes Semesters zn entrichtenden 
Zahlung vou 10 Rbl. S. sind diejenigen befreit, welche ein 
vorschriftmäßiges Armntbszeugniß beibringen oder Stipendien 
aus der Etatsumme der Universität beziehen. 

a. Stat. 1865 Art. 61. 
Allerhöchst bestätigte Vorschriften für die Stud. v. 4. Juni 1838 § 6, 

d. Stat. 1865 Art 61. 
Allerh. Befehl v. 6. November 1860 und v. 20. Februar 1882. 

8 7. Die Stndiencurse der theologischen, juristischen, 
historisch-philologischen und physiko-mathematischen Faenltät 
umfassen je acht Semester, der der medieinischen zehn 
Semester; doch ist die Zulassung zur Prüfüug auf akade­
mische Würden und Grade nicht unerläßlich an die ge­
nannten Fristen gebunden. 

§ 8. Die von den Facnltäten festgestellten Studienpläne") 
enthalten die zu den einzelnen Studienzweigen gehörenden 
Vorlesungen und wissenschaftlichen Uebuugen mit Hinweisung 
auf zweckentsprechende Benutzung derselben, s. Beil. Q. 

a. Stat. 1365 Art. 17 L. P. 1. 

*) Ministerielle Vorschrift, mitgetheilt mittelst Schreibens des Curators des 
Dorpater Lehrbezirks vom 15. December 1383 Nr. S642. 
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§ 9. Die Auswahl aus den an der Universität statt­
findenden Vorlesungen und practischen Uebnngen, deren 
Verzeichniß von Semester zn Semester entworfen, vor Ein­
tritt der Ferien am schwarzen Brett angeschlagen und bei 
Beginn des Semesters ausgegeben wird, bleibt der freien 
Erwägung der Studirenden anheimgegeben, wobei ihnen 
empfohlen wird, nach Anleitung der Studienpläne und unter 
Beobachtung der von der Facnltät erlassenen Anordnungen 
auf zweckentsprechende Vertheilnng und Reihenfolge der 

Fächer bedacht zu sein und sich des Raths der Fachpro­
fessoren zu bedienen. 

§ 10. Wesentlichste Pflicht jedes Studirenden ist es, 
seine Zeit zur Beschäftigung mit den Fächern seines Studien­
zweiges gewissenhaft zu benutzen. Er hat schon beim Eintritt 
in die Universität mit den Prüfungsanordnungen sich be­
kannt zu machen, die von den Facultäteu im Interesse der 
Gründlichkeit der Studien getroffen werden. 

Anm. Einem Studirenden, der sich besonders eingehend mit 
Specialstudieu beschäftigt oder sich auf nahe bevorstehende 
Prüfungen vorbereitet, ist es gestattet, vor Eintritt der Ferien 
bei seiner Facultät um Dispensation vom Besuch der Vor­
lesungen für das folgende Semester einzukommen und im 
Falle der Gewährung dem Rector bei Beginn des Semesters 
eine bezügliche Bescheiuiguug seines Decans vorzustellen. 

Z 11. Die Prüfungen zur Erlangung der Würde eines 
gradnirten Studenten oder gelehrter Grade finden nach 
Anleitung der bezüglichen Vorschriften ) (s. Beil. V') und 
nach den von den Facnltäten getroffenen Anordnungen^') statt. 

a. Prüfungsreglement vom 22. Octbr. 1366. 
Vorschriften über die Prüfung der Aelzte, Pharmaceuten :c. vom 
18./30. Decbr. 1845. 

d. Stat. 1865 Art. 70. Prufungsreglement v. 22. Octbr. 1866 § 4 Anm. 1. 

§ 12. Die Prüfungen auf die Würde eines graduirten 
Studenten oder den Grad eines Eanditaten erstrecken sich 
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auf alle Fächer des Stndiencnrsns"), welche, als für die 
Studirenden der theologischen, juristischen, historisch-philo-
logischen und physiko-mathematischen Faenltät oder ihrer 
Abtheilungen bestimmt"), in der Beil. H aufgeführt stehen. 

a. Stat. 1865 Art. 62. 
d. Prüfungsreglement v, 22. Octbr. 1866 § 15. 

§ 13. Studireude, welche durch Absolvirnng von 
Prüfungen akademische Würden oder gelehrte Grade erlangt 
haben, zeigen, unter Beibringung von Bescheinigungen dar­
über, daß Seitens der Universitäts-Sammlungen und In­
stitute keiue Forderungen an sie erhoben werden, ihren 
Abgang von der Universität dem Seeretairen für Ange­
legenheiten der Studirenden an; diejenigen, welche die 

Universität vor Absolvirnng solcher Prüfungen zu verlassen 
wünschen, haben sich unter Beibringung gleicher Bescheini­
gungen, sowie schriftlicher Einwilligung ihrer Eltern und 
Vormünder, oder Nachweises ihrer Unabhängigkeit, mit 
dem bezüglichen Gesuche an den Reetor zu wenden. 

^ 14. Abgegangenen Studirenden wird auf Verlangen 

ein Abgangszeugniß (General-Testimonium) und nach ab-
solvirter Prüfung und Erfüllung der sonst vorgeschriebenen 
Bedingungen ein Attest oder Diplom über die erworbenen 
akademischen Würden oder gelehrten Grade ausgereicht. 

Gapitet II. 

Von der Gerichtsbarkeit, sowie dem gerichtlichen nnd diseiplinaren 
Verfahren der Universität in Beziehung auf Studirende. 

Z 15. Die Studirenden stehen unter der Gerichtsbar­
keit der Universität nach Maßgabe der Anmerkung 1 des 
Art. 4. des Statuts von 1865 und dieser Vorschriften. 
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§ 16. Die Gerichtsbarkeit der Universität wird von 

dem Universitätsgericht, beziehungsweise höheren Universi­
tätsgericht, von dem Proreetor und von dem Syudicus 
ausgeübt. Au den Gegenständen derselben gehören: 

1. die Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit; 

2. die Verhandlung und Entscheidung von Schuldsachen 
der Studirenden (ek. H 28 

3. die Untersuchung außerordentlicher in der Stadt 
Dorpat oder dem Dorpater Ordnungsgerichtsbezirk 

stattgehabter Vorfälle, welche Stildirende betreffen; 
4. die Untersuchung und Abnrtheilnng von Vergehen 

der Studirenden wider die Ordnung, Discipliu und 
Polizei, iusoweit sie in der Stadt Dorpat oder im 
Dorpater Ordnuugsgerichtsbezirk stattgefunden haben 
und eine administrativ-polizeiliche Behandlung zulassen. 
Anm. 1. Zu Beziehung auf Vormundschaft uud unbewegliches 

Vermögen sind die Stndirenden den allgemeinen Behörden 
unterworfen, sofern sie nicht durch ihre Eltern unter Uni­
versitätsgerichtsbarkeit stehen. 

Au m. 2. Schwerere Vergehen der Stndirenden, insbesondere 
alle auf Dnelle bezügliche strafwürdige Handlungen, unter^ 
liegen nach vorschriftmäßiger Untersuchung von Seiten der 
Universität den ordentlichen Criminalgerichten. 

Anm. 3. Studirende, die als Duellanten*) oder Secuudanten**) 
an eiuem Pistolendnell sich betheiligt haben, werden bei 
Uebergabe an das Criminalgericht zugleich exmatricnlirt und 
in die Zahl der Stndirenden der Universität Dorpat nicht 
wieder aufgenommen. 

Desgleichen werde» Diejeuigeu, welche die Universität 
verlassen und als Duellanten oder Secnndanten an einem 
Pistolendnell sich betheiligt haben, nicht wieder in die Zahl der 
Studirenden aufgenommen.***) 

*) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
II. Juni 1874 Nr. 1443. 

**) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
22. December 1884 Nr. 6325. 

***) Genehmigt durcb Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
22. December 1884 Nr. 6325 und vom 31. Januar 1885 Nr. 630. 
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§ 17. Die gerichtlichen Verhandlungen und das ganze 
Verfahren sind frei von Gebühren, Poschlinen und Stempel­
papier"). 

a. Stat. 18W tz 15t emsuä. — Vorschrift, f, d. Stud, 1838 § 125. 

H 18. Die Verhandlung ist in allen die Studirenden 

betreffenden Sachen") mündlich und fummarisch. 
a. Stat 1820 § 169. 

§ 19. Die Studirenden sind verpflichtet in allen sie 
betreffenden Sacken persönlich vor Gericht zu erscheiueu"), 
sofern sie nicht durch gehörig bezeugte Kraukheit oder legale 
Abwesenheit behindert sind. 

A. Stat. 1820 Z 170. 

§ 20. Die Studirenden unterliegen für die nach all­
gemeinen Gesetzen strafwürdigen Handlungen (ek. § 16 x. 4) 
nnd ein den Anforderungen des akademischen Studiums und 
der Sittlichkeit widerstreitendes Verhalten nachfolgenden 

Strafen: 

1. Verweis, 

2. Carcerhaft, 
3. Exmatrieulation, 
4. zeitweilige Ausweisung, 
5. perpetuelle Ausweisung. 

K 21. Vom Universitätsgericht verhängte Strafen wer­
den in allen Fällen, Strafen, welche der Prorector ver­
hängt, nach dessen Ermessen den Eltern oder Vormündern 
des Studirenden zur Kenntniß gebracht. Eine Ausweisung 
Stndirender wird am schwarzen Brett und in den localen 
Zeitungen bekannt gemacht (ek. § 34); ein Urtheil aus per­
petuelle Ausweisung wird den Universitäten, Akademien und 
Lyceen des Reichs uud, wenn es Inländer betrifft, der Obrig­
keit des betreffenden Gouvernements mitgetheilt. 
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§ 22. Ein ausgewiesener Stndirender wird der Stadt-

Polizei übergeben und muß, wenn er nicht auf Antrag sei­
ner Gläubiger der Schuldhaft unterworfen wird, binnen 
24 Stunden nach Eröffnung des Ausweifuugsurtheils die 
Stadt Dorpat verlasfen, sowie binnen weiteren 24 Stun­
den sich außerhalb des Dorpater Orduuugsgerichtsbezirks 
befinden. 

Anm. Haben die Eltern oder nächsten Angehörigen ihr Domicil 
in der Stadt Dorpat oder in dem Dorpater Ordnungs­
gerichtsbezirk nnd verpflichten sie sich schriftlich für ordnungs­
mäßiges Verhalten des Ausgewieseneu Sorge zu tragen, so 
kann demselben vom Prorector mit Genehmigung des Cu­
rators der seruere Aufenthalt in Dorpat, beziehungsweise im 
Dorpater Ordnungsgerichtsbezirk gestattet werden. 

H 23. Ein Stndirender, der dem Eriminalgericht über­
geben worden, wird exmatriculirt, sobald die vom Eriminal­
gericht ergriffenen Maßregeln ihn verhindern den Ver­
pflichtungen der Studirenden nachzukommen. 

Anm. Bei der Uebergabe an das Eriminalgericht kann gleich­
zeitig auf Ausweisuug erkauut werden. 

Z 24. Der Prorector, der für die Wahrung der Dis-
ciplin und Ordnung unter den Studirenden Sorge trägt 
und über Erfüllung der polizeilichen und disciplinaren Vor­
schriften seitens der Studirenden wacht"), entscheidet end­
gültig, wenn keine höhere Strafe als Verweis oder Earcer 
auf fünf Tage zu verhängen ist. Uebergabe an das Uni­
versitätsgericht erfolgt, wenn der Stndirende in Haft ge­
nommen ist, spätestens am Tage nach der Verhaftung. 

Au m. Klagen wegen forcirter Creditnahme § 29 Anm. 2 > 
uud Schadenersatzfordernugen verhandelt nnd entscheidet der 
Prorector, beziehungsweise das Universitätsgericht. Gegen 
die betreffende Entscheidung dieser Instanzen ist ein Rechts­
mittel nicht zulässig. 

A. Stat. 1865 § 40. 
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§ 25. Vor das Universitätsgericht gehören alle Sachen 
der Studirenden, welche nicht zur Eompetenz des Proreetors 
oder des Syudieus gehören, oder von diesen nicht erledigt 
werden können (et. W 24, 32). Das Universitätsgericht 
fällt das Urtheil, wenn auf keine höhere Strafe als zeit­
weilige Ausweisung zu erkennen ist. 

§ 26. Sachen, in denen auf perpetuelle Ausweisung 
oder Uebergabe an das Eriminalgericht zu erkennen ist, 
werden dem höheren Universitätsgericht übergeben, welchem 
die Revision des Verfahrens, die Vervollständiguug der 
Untersuchung und die Urtheilsfälluug, beziehungsweise die 
Entscheidung, ob die Sache dem Eriminalgericht zu über­
geben sei, obliegt. 

H 27. Jedes auf Ausweisung oder auf Uebergabe an 
das Eriminalgericht gehende Erkenntniß unterliegt der Be­
stätigung des Curators. 

§ 28. Die Studirenden unterliegen in Beziehung auf 
Schuldverbindlichkeiten, welche sie während ihrer Zugehö­
rigkeit zur Universität innerhalb der Stadt Dorpat oder 
im Bezirke des Dorpater Ordnungsgerichts eingehen, der 
Gerichtsbarkeit der Universität nach den allgemeinen Rechts­
normen, insoweit die letzteren nicht durch die nachfolgenden 
W abgeändert oder beschränkt werden. 

H 29. Eine in der Stadt Dorpat oder im Dorpater 

Ordnungsgerichtsbezirk eingegangene Schuldverbindlichkeit 
kann, so lange der Schuldner Stndirender der Universität 
Dorpat ist, mittelst einer Klage nur dann geltend gemacht 
werden, wenn sie einen der in dem H 30 angeführten Ge­
genstände betrifft und nur soweit sie die im H 30 für den 
betreffenden Posten bezeichnete Geldsumme uicht übersteigt. 
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Anm. 1. Forderungen der akademischen Mnsse, insofern sie 
die von jedem Mitglieds zu leistenden Geldbeiträge betreffen, 
desgleichen Forderungen der Apotheker für gelieferte Arz-
ueieu uud Delictfchnlden der Studirenden (Ersatzforderungen 
wegen widerrechtlicher Beschädigung von Personen und frem­
den Sachen) können in jedem Betrage mittelst einer Klage 
geltend gemacht werden. 

Anm. 2. Hat ein Stndirender nachweisbar in arglistiger Weise 
eine Schuld coutrahirt oder ist der Gläubiger wider seineu 
Willen zu dem Kreditgeschäft veranlaßt worden (forcirte Credit-
uahme), so wird der Studireude nicht nur eiuer Disciplinar-
strase uuterworsen (ek. H 24), sondern hat auch die betref­
fende Schuld unabhängig von den übrigen Schulden binnen 
der ihm bewilligten Frist zu berichtigen. 

Anm. 3. Wer einem Stndirenden gegen ein Pfand Geld dar­
leiht, ist verpflichtet anf Requisition an die betreffende Polizei­
behörde das Pfand au die Universitätsobrigkeit abzuliefern'). 

Vorschr. f. d. Stud. v. 1833 § 73. 

§ 30. Für nachfolgende Gegenstände ist es gestattet 
Studirenden zu creditiren in dem bezeichneten Betrage: 

1. Für Mittags- und Abendtisch 
2. // Brot 10 // 

3.*) Milch und Schmand . . . 5 // 

// Wohnung und Beheizung. . 30 // 

5. ,/ Möbelmiethe 5 // 

6.^) // Aufwartung 20 // 

7.*) </ W ä s c h e .  . . . . . .  . 10 
8. // Schneider-Arbeit . . . . 15 // 

9. ,/ Schuhmacher-Arbeit . . . 7 // 

10. B ü c h e r . . . . . . .  10 
11. Kaufmanns-Waaren . . . 10 

15 Rbl. 

') Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
14. März 1372 Nr. 533. 

") Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
23. April 1380 Nr. 1460. 
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Anm.*) Hinsichtlich der Wohnungs-Miethe der Stndirenden 
gelten für den Fall, daß nichts Anderes verabredet worden, 
nachstehende Bestimmungen: 
1. Die Dauer des Mietvertrages eiues Studirenden über 

eine Wohnuug ist beschränkt auf eiu Semester. 
2. Das Semester wird in dieser Beziehung gerechnet vom 

13. Jauuar bis zum 10. August und vom 11. August 
bis zum 12. Januar. 

3. Gegenstand der Miethe ist die Wohnuug, ohne Möbel 
nnd Beheizung. 
Der Miethzius ist piaenumeranclo zu entrichten. 

5. Der Miether kann nur mit ausdrücklicher Einwilligung 
des Vermieters seine Wohnung weiter vermiethen, oder 
in dieselbe einen Anderen als Mitbewohner ausuehmeu. 

6. Der Vermiether ist berechtigt einen solcken Mitbewohner 
(Pkt. 5) als Mitmiether zu betrachten und von demselben 
den entsprechenden Theil des Miethzinses zu verlangen. 

7. Ist der Miethvertrag nicht vor Ablauf des Semesters 
erneuert worden, so hat der Miether am ersten Tage des 
folgenden Semesters die Wohnung zu räumen. 

8 31. Ersatzforderungen gegen Stndirende sind binnen 
3 Wochen, von der Schädigung gerechnet, geltend zu ma­
chen, widrigenfalls das Klagerecht erlischt. Schuldforde­
rungen gegen Stndirende, die nach A 29 und 30 klagbar 

sind, müssen binnen 6 Monaten nach ihrer Entstehung an­
hängig gemacht werden. Später geltend gemachte For­
derungen der Art gelangen erst dann zur Verhandlung, 
wenn die von Seiten anderer Gläubiger in Betreff gleicher 
Gegenstände rechtzeitig eingeklagten Forderungen Befriedi­
gung gefunden haben. Erreichen diese letzteren nicht den 
vollen Betrag der in S 30 für den betreffenden Gegen­

stand festgesetzten Geldsumme, so kommt die verspätet ein­
geklagte Forderung insoweit zur Verhandlung. 

*) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
16. September 1370 Nr. 1451. 
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§ 32. Die Schuldsachen der Studirenden werden von 
dem Syndieus verhandelt und entschieden. Erachtet eine 

Partei sich durch die von ihm gefällte Entscheidung beein­
trächtigt, so kann sie bei dem Universitätsgericht Beschwerde 
führen, ist jedoch gehalten binnen 24 Stunden nach Eröffnung 
der Entscheidung dem Syndieus davon Anzeige zu machen und 
die Beschwerde bei dem Universitätsgericht an dem nächsten 
ordentlichen Gerichtstage (Mittwoch und Sonnabend) anzu­
bringen, widrigenfalls die Beschwerde unbeachtet bleibt. 

Gegen die Entscheidung des Universitätsgerichts über 
solche Beschwerden ist ein weiteres Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 33. Dem Schuldner wird zur Berichtigung seiner 
Schuld vom Syndieus eine Frist anberaumt, welche sich 
unter berücksichtiguugswerthen Verhältnissen auf 6 Monate 
von der Zeit der Beschwerdeführung erstrecken kann. Be­
richtigt er in der ihm anberaumten Frist die Schuld nicht, 
fo wird die Sache vom Syndieus dem Universitätsgericht 
übergeben, welches den säumigen Schuldner, falls nicht 
berücksichtiguugswerthe Umstände die Gewährung einer neuen 
Frist gestatten, exmatrieulirt (ek. H 34). 

H 34.*) Verläßt ein Studireuder freiwillig oder un­
freiwillig die Universität, so erläßt der Rector eine Be­
kanntmachung darüber in den loealen Zeitungen und benach­
richtigt die Dorpater Stadtpolizei von dem Abgange. Die 
dem gewesenen Studirenden zugehörigen, in der Universität 
aufbewahrten Doeumeute werden demselben bei seinem Ab­
gange von der Universität ausgereicht. 

Anm. Das Verfahren hinsichtlich der Schuldsachen der gewesenen 
Studirenden unterliegt den allgemeinen gesetzlichen Normen. 

') Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
23. April 1S80 Nr. 1460 
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§ 35. Die Studirenden haben bei Beginn jedes Se­
mesters sofort nach ihrem Eintreffen — neueintretende am 
Tage der Jmmatrienlation — in das bei dem Oberpedellen 
ausliegeude Präsenzbuch Namen und Wohnung, sowie im 
Verlauf des Semesters jede eintretende Wohnungsverände­

rung ohne Verzug eigenhändig einzuzeichnen. 
H 36. Zeitweiliges Verlaffen der Universität während 

des Semesters ist nur mit Erlanbniß des Proreetors aus 
berücksichtiguugswertheu Gründen gestattet. Der ertheilte 
Reisepaß wird zurückgeliefert, wenn die Abreise binnen 
24 Stunden nicht stattfand. 

S 37. Trifft ein Studireuder nach den Ferien, die 
zweimal im Jahre, vom 10. Juni bis zum 10. August und 
vom 20. December bis zum 12. Januar statthaben"), nicht 
rechtzeitig zum Beginn des Semesters ein, so hat er sich 
nach seiner Rückkehr ohne Verzug beim Prorector zu mel­
den und wird, wenn er sein verspätetes Eintreffen nicht 
genügend entschuldigt, dem Universitätsgericht übergeben. 
Verzögert sich die Abwesenheit ohne genügende Rechtferti­
gung bis zum Ablauf der ersten 4 Wochen des Semesters 
und meldet sich der Betreffende alsdann nicht innerhalb 
14 Tagen nach ergangener Ausforderung am schwarzen Brett 
und in den localen Zeitungen beim Prorector, so wird er 
durch das Universitätsgericht exmatriculirt. 

a) Stat. 1865 Art. 55. 

H 38. Die Studirenden sind gehalten, die von den 

Universitätsautoritäten erlassenen Vorschriften zu befolgen und 
sich einer jeden herabsetzenden oder gewaltthätigen Handlung 
in Beziehung auf amtliche Bekanntmachungen zu enthalten. 

Einer Vorladung vor die Universitätsautoritäten, einer 

Verhaftung oder Aufforderung durch die Pedelle im Namen 
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des Gesetzes haben die Studirenden Folge zu leisten. Wer 
wegen Krankheit auf die Vorladung zu erscheinen behindert 
ist, hat durch ein den gesetzlichen Anforderungen genügendes 

ärztliches Attestat sich zu entschuldigen. 
Der Verhaftuug durch die Stadt- oder Landpolizei darf 

der Studireude sich nicht widersetzen, ist aber berechtigt 
sofort Uebergabe an die Universitätspolizei zu verlangen, 
falls die Verhaftung in Dorpat oder im Dorpater Ord­
nungsgerichtsbezirk erfolgt. 

Z 39. Ein Stndirender, dessen Anwesenheit aus Grün­
den der Sittlichkeit oder guten Ordnung als gefährlich oder 
schädlich erkannt wird, kann mit Genehmigung des Cura­
tors von dem Prorector aus der Zahl der Studirenden 
entfernt und mittelst Requisition an die Stadt- und Land­
polizei aus der Stadt Dorpat und dem Dorpater Ord-
uuugsgerichtsbezirk ausgewiesen werden. 

In gleicher Veranlassung und in gleicher Weise kann 
ein von der Universität abgegangener Studirender, falls er 
nicht eine akademische Würde oder einen gelehrten Grad 
besitzt oder eine Berufsstellung in der Stadt Dorpat erlangt 
hat, aus der Stadt gewiesen werden. 
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Im Anschluß an die bezüglichen Bestimmungen des 
Statuts der Kaiserlichen Universität Dorpat von 1365 
auf Grundlage des Art. 29 L Pkt. 8 bestätigt. 

Dorpat, d. 24. December 1868. 
Curator Graf Keyserling. 

Anordnungen 
in Bezug auf die Erhebung von Honorarzahlungen, 
sowie in Bezug auf die Berechtigung zum Besuch 

der Borlesungen an der Dorpater Universität. 

Die Vorlesungen an der Dorpater Universität und die wissen­
schaftlichen Uebuugen sind halbjährige, d. h. in der Behandlung ihrer 
Gegenstände an die Dauer eines Semesters gebunden. 

Sie werden gehalten: 
a.) auf Bestimmung der Facnltäten, in Grundlage des Statuts der 

Universität Art. 17 L 1 und Art. 53; 
b) nach der eigenen Auswahl der Docenten; 
e) als sogeuauute Privatissima für besondere wissenschaftliche Zwecke; 
6) von den Lectoren, um den Unterricht in den neueren Sprachen zu 

fördern, in Grundlage des Statuts der Universität Art. 53, auf 
Bestimmung des Coufeils. 

Anmerkung. Unabhängig hievon werden an der Universität öffentliche popu­
läre Vorlesungen für technische Zwecke in den Wintermonaten, vom 
October bis zum März, gehalten. 

2. Augeküudigt werdeu die Vorlefuugeu durch eiu gedrucktes 
Verzeichnis in welchem anch die für jede derselben bestimmte Zahl von 
wöchentlichen Stunden angegeben und zugleich bezeichuet ist, welche 
namentlich als nicht verordnete (oben 1 d) und welche als Privatissima 
(oben 1 e) gehalten werden. 

3. Die Berechtigung znm Belegen der Vorlesungen haben alle 
immatriculirten Studirenden der Universität. Dieselbe kann aber auch 
von anderen Personen, welche der Rector als Zuhörer admittirt, erlangt 
werden. 

2" 
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4. Um die Erlaubuiß, als nicht immatriculirte Zuhörer zum 
Belegen der Vorlesungen zugelassen zu werden, können bei dem Rector 
folgende Personen ansuchen: 

 ) diejenigen, welchen von einer Universität oder von einer höheren 
Special-Lehranstalt ans Grund eines erfolgreichen Abschlusses ihrer 
Studien eine Würde, ein Grad oder ein Titel verliehen worden ist; 

d) die nach vollendetem Studieucursns auf der Dorpater Universität 
ausgetretenen Studireudeu derselbe«; 

e) Civil- uud Militär-Beamte, sowohl die im Dienste stehenden, als 
auch die verabschiedeten; 

 ) Personen, von denen es notorisch ist oder glaubwürdig festgestellt 
wird, daß sie die zum Besnch der Universitäts-Vorlesungen erfor­
derliche Vorbildung, sei es im Allgemeinen oder wenigstens für 
ein Specialstudium, besitzen, die aber entweder in Betracht ihres 
vorgerückten Alters und ihres Berufs in die Verhältnisse imma-
tricnlirter Stndirenden nicht mehr hineinpassen, oder durch körper­
liche Gebrecheu behindert gewesen sind, die von dem Prüfungs-
Reglement geforderten Kenntnisse zu erwerbeu. Darüber, in wie­
fern diese Verhältnisse die Zulassung begründen und gestatten, 
entscheidet der Rector; 

e) ausnahmsweise, auf uicht läuger als eiu Semester, junge Leute, 
welche zwar das Maturitätszeugniß besitzen, aber aus irgend welcher 
Ursache nicht sofort in die Zahl der Studirenden eintreten können. 

Der uicht immatriculirte Zuhörer muß das Alter von 17 Jahren 
überschritten haben. 

5. Der Rector ertheilt der bezüglichen Person eine Zulaßkarte, 
die zum Erweise dessen dient, daß der Inhaber zum Belegen von Vor­
lesungen berechtigt ist. 

6. Den zum Belegen der Vorlesuugeu Berechtigten (Pkt. 4 u. 5) 
wird die Auswahl der Vorträge, welche sie zu belegen wünschen, anheim­
gegeben. 

Auf Anordnung des Rectors wird in jedem Semester der neu­
eingetretene immatriculirte Stndirende mit dem Belegbuche und, wie 
jeder Studireude, mit dem Belegblatte und dem gedruckten Verzeichniß 
der Vorlefuugen versehen. 

Auch die nicht immatriculirten Zuhörer können sich des Belegbnches 
und Belegblattes bedienen nnd erhalten auf ihren Wuusch Studienplan 
und Verzeichniß der Vorlesungen. 

7. Der Besuch einer Vorlesung, ein dreimaliges Hospitireu aus­
genommen, ist nur demjenigen gestattet, der sie ordnuugsmäßig belegt hat. 
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8. Die Universitär-Verwaltimg ist angewiesen, für den Besuch 
einer Vorlesung ans die Dauer eiues Semesters das Honorar zu erheben: 
für jede auf Bestimmung der Facnltäten und des Conseils angekündigte 
Vorlesung uach der Zahl der auf die Woche fallenden Lehrstunden zu 
je einem Rnbel für die Stunde und für mehr als 6 Stunden höchstens 
6 Rnbel. Für die nach eigener Auswahl der Docenten angekündigten 
Vorlesungen gilt dieselbe Regel, es sei denn, daß diese Vorlesungen im 
Lections-Kataloge als unentgeltliche oder als Privatissima bezeichnet sind. 
Im letzten Falle steht den betreffenden Docenten die Bestimmung des 
Houorars uach eigenem Ermessen frei. 

Anmerkung 1. Die populären Vorlesungen für technische Zwecke <Pkt. 1 Anm.) 
werden unentgeltlich gehalten und der Besuch derselben unterliegt den 
durch jedesmalige Ankündigung festgestellten Bedingungen. 

Anmerkung 2*) Studirende, welche an den praktischen Uebungen im chemi­
schen Cabinet, im pharmaceutischen Institut, im agricultur-chemischen La­
boratorium und im pharmakologischen Institut sich betheiligen, — sowohl 
diejenigen, die für die Vorlesungen Honorar zahlen, als auch diejenigen, die 
von der Honorarzahlung befreit sind —. haben semesterlich zur Anschaffung 
der bei ihren Versuchen erforderlichen Reagentien und Apparate eine 
Summe in der Höhe des für diese Practica zu zahlenden Collegiengeldes 
zu entrichten. Dieses Geld wird sowohl von den zahlenden als auch 
nicht zahlenden Studirenden in der für Einzahlung des Honorars für 
Vorlesungen bestimmten Zeit erhoben. 

Desgleichen haben die Studirenden für die Theilnahme an den prac-
tifchen Uebungen, in denen aus Universitätsmitteln beschaffte Leichen 
zur Verwendung kommen, eine Ergänzungszahlung von 3 Nbl. **>, sowie 
ferner für die Theilnahme an den praktischen Arbeiten in einer stationären 
Klinik eine Zahlung von 4 Rbl.***) semesterlich zur Erhöhung der etat­
mäßigen Summe der bezüglichen klinischen Anstalt zu entrichten 

-f-) Dieselben Zahlungen, wie die Studirenden, haben die Personen, 
welche ihre Bildung auf anderen, besonders ausländischen Universitäten 
erhalten haben und sich bei der Dorpater Universität einer Prüfung auf 
gelehrte Grade und Aemter zu unterziehen wünschen, zu leisten. 

Anmerkung 3.-j-j-) Die Befreiung von der Honorarzahlung bezieht sich nicht 
aus die nach eigener Auswahl der Docenten — nicht auf Bestimmung 
der Facultäten — angekündigten Vorlesungen, es sei denn, daß diese als 
unentgeltliche angekündigt find. Jene Vorlesungen, für welche also auch 
die „Gratisten" zu zahlen haben, werden auf Antrag der Docenten und 
Anordnung der Facultäten im Lectionskatalog besonders bezeichnet. 

9. Die letzten drei Tage, welche dem Beginn der Vorlesungen 
eines jeden Semesters vorausgehen, sind der ein für allemal festgesetzte 
Termin zur Annahme der Meldungen für die auf das bevorstehende 

') Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks 
vom I. Mai 1872 Nr. 968. 

**) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks 
vom 24. Februar 1881 Nr. 545. 

*") Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lebrbezirks 
vom 24. Februar 1881 Nr. 546. 

-j-) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks 
vom 5. October >881 Nr. 3189. 

-j-j-) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks 
vom II. Januar 1873 Nr. 78. 
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Semester angekündigten Vorlesungen nnd Uebnngen, sowie der von 
Seiten der Uuiversität dafür zu erhebenden (Pkt. 8) Honorarzahlungen. 

10. Es hängt von dem Ermessen des Rectors ab, aus berück-
sichtigungswerthen Gründen Einzelnen nach diesem Termin iunerhalb des 
Semesters die Meldung für die Vorlesungen und die Entrichtung des 
Honorars zu gestatten. 

11. Der Empfang der Honorarzahlungen, von dem Direktorium 
einem Beamten der Universität übertragen, unterliegt nebst der Eontrole 
der Berechnung, Buchung, Aufbewahrung und Ablieferung der Gelder 
der obersten Leitung nnd Anordnung dieser Behörde. 

12. In den bezeichneten Terminen (oben Pkt. 9 u. 10) erscheinen 
die Studirenden der Universität an dem zur Annahme von Seiten des 
Directoriums bestimmten Orte mit dem Belegbuche uud mit dem Be­
legblatte, in welche sie die Vorlesungen, welche sie zu besuchen wünschen, 
eingetragen haben, entrichten entweder dafür das Honorar und erhalten 
die Quittung über letzteres in dem Belegbuche, oder legitimiren sich 
darüber, daß ihnen die Houorarzahlung erlassen ist. Die nicht imma-
triculirteu Zuhörer haben sich mit ihrer Zulaßkarte bei den Docenten, 
deren Vorlesungen sie zu hören wünschen, zu melden und deren Zu­
stimmung einzuholen, worüber sie bei der Ueberlieferung des Verzeichnisses 
der ausgewählten Vorlesungen, welche sie zn besuchen wünschen, sich 
auszuweisen haben. Demnächst entrichten sie die bezüglichen Zahlungen 
und erhalten die Quittung. 

13. Eine Rückzahlung des Honorars findet nur statt, wenn eine 
Vorlesung in der ersten Hälfte des Semesters von dem Vortragenden 
abgebrochen wird. 

14. Während des Besuchs der Vorlesungen unterliegen die nicht 
immatriculirte» Zuhörer, gleich den Stndirenden, allen Maaßregelu und 
Verfügungen, welche von Seiten der Universitäts-Obrigkeit zur Ein­
haltung der gehörigen Ordnung und Ruhe in den Räumen der Universität 
eingeführt siud oder in Znkuuft für nöthig befunden werden sollten. 

15. Die Berechtigung zum Besuch der Vorlesuugeu erlischt für 
den Studirenden mit seinem Austritt aus der Zahl derselben, für den 
Zuhörer mit der Zurücknahme der ihm ertheilten Zulaßkarte Seiteus 
des Rectors wegeu Nichtbeachtung dieser Anordnungen. 

16. Von Honorarzahlnngen für Vorlesungen können immatriculirte 
Studireude aus berücksichtiguugswerthen Grüudeu befreit werdeu. Deu 
Facultäten steht es zu, diejenigen mittellosen Stndirenden, die sich dieser 
Befreiung würdig erweisen, dem Directorium zu bezeichnen, welches über 
den beantragten Hororarerlaß definitiv zu entscheiden hat. (Stat. d. 
Univ. Art. 17 L 6 uud Art. 36 VI.) 
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Diejenigen immatriculirte» Studirenden, welche der Befreiung von 
der Honorarzahlung gewürdigt zu werden wünschen, haben den bezüglichen 
Facultäten die znr Begründung ihres Anliegens dienenden Verhältnisse 
vor dem Schluß des Semesters darzulegen. 

17. Die Facultäten haben bei der Bezeichnung derjenigen Stu­
direnden, welche sie des Honorarerlasses für würdig erachten, als maß­
gebend zu beobachten, daß ein solcher Erlaß nur gewährt werden kann: 

a) Stndirenden, die Stipendien von nicht über 200 Rbl. im Jahre 
beziehen; 

d) Studirenden, die in Grundlage des Art. 66 des Stat. der Univ. 
Unterstützungen erhalten; 

o) Studirenden, die von Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks für 
Erlaß des Honorars empfohlen sind; 

ä) Söhnen von Beamten des Lehrfachs in dem Dorpater Lehrbezirke. 
e) in Anbetracht anderer, besonders berücksichtigungswerther, zur Kennt-

niß der Facultät gelangter Verhältnisse. 
18. Im Falle der Befreiung eines Stndirenden von der Zahlung 

wird von Seiten des Directorinms die erforderliche Anordnung getroffen. 
19. Die Befreiung von der Honorarzahlung wird jedesmal auf 

ein Semester zuerkannt. Der Fortgenuß der Befreiung ist bedingt dnrch 
erfolgreiches Studium, zu dessen Erweise die Bescheinigung über eine 
am Schlüsse jedes Semesters nach den für die einzelnen Facultäten 
geltenden Bestimmungen befriedigend abgelegte Prüfung gefordert wird. 

Für die Studirenden der Medicin hängt der Fortgenuß des Honorar-
erlasses außerdem vou dem rechtzeitig absolvirteu Uxameu Mlosopkieum ab. 

20. Ein Exemplar dieser Anordnungen wird jedem neu eintre­
tenden Stndirenden zugleich mit den Vorschriften für die Studirenden 
bei der Jmmatriculation, jedem nicht immatriculirten Zuhörer aber auf 
seinen Wnnsch bei Ertheilnng der Zulaßkarte eingehändigt. 

Beilage ». 

Wegtement 
für die Benutzung der Universitäts-Bibliothek. 

Bestätigt vom Universitäts-Directorium am 16. November 1863. 

1. Die Universitäts-Bibliothek ist im Lanfe des Semesters am 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10—2, am Mittwoch 
und Sonnabend von 10—12 und von 2—4, und während der Ferien 

*) Genehmigt durch Schreiben des Curators des Dorpater Lehrbezirks vom 
30. October 1875 Nr. 3734. 
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werktäglich von 1?—1 für die Benutzung der Interessenten geöffnet. 
Während der Zeit vom 1. October bis zn den Winterferien ist die 

Universitäts-Bibliothek gleich wie an den übrigen Wochentagen sür das 
Publicum uur vou 10 bis 2 Uhr geöffuet. 

2. Jeder die Bibliothek Besuchende hat sich in Bezug auf äußere 
Ordnung deu Auorduuugeu der Bibliothek-Verwaltuug zu fügen. 

3. Der Zutritt zu deu Bücherrepositorieu und zu den allgemeinen 
alphabetischen Katalogen ist außer den Docenten der Universität keinem 
Bibliothekbesncher gestattet. 

4. Wer Bücher zum Gebrauch begehrt, hat deren Nummer und 
Titel, desgleichen seinen Namen ans einen der für diesen Zweck vorhan­
denen Zettel aufzufchreibeu uud diesen behufs Herbeischaffung der ge­
wünschten Bücher dem mit der Bücheransgabe beauftragten Beamten zu 
übergeben. Bloße Werkangaben ohne Beifügung der Nnmmer und 
Namensunterschrift können keine Berücksichtiguug fiudeu. 

5. Hat Jemaud die von ihm namhaft gemachten Bücher bloß 
behufs der Eiusicht im Bibliothek-Local begehrt, so ist er gehalten, sie, 
ehe er das Local verläßt, demjenigen Bibliothekbeamten, von welchem er 
sie zur Ansicht erhalten hat, wieder einzuhändigen. Das Liegenlassen 
derselben auf den Lesetischen ist durchaus unstatthaft. 

6. Wünscht Jemand Bücher mit nach Hause zu nehmen, so hat 
er für jedes Werk eine besondere Quittung nach vorgeschriebener Form 
auszustellen, die Quittungen nebst den Büchern dem betreffenden Beamten 
zur Controle zu übergeben, und erst, nachdem diese stattgefunden, hat er 
das Recht, die Bücher als eutlehnte mitzunehmen. Bücher ohne Quit­
tung aus dem Bibliothek-Local mitzuuehmen ist Niemandem gestattet. 

7. Lexika aller Art, die zur Zeit Geltung habenden Landesgesetz­
bücher, Prachtausgaben, kostbare Kupferwerke uud Handschriften können 
in der Regel nur im Bibliothek-Local benutzt uud uur den Docenten 
zum Behuf ihrer Vorlesungen auch iu's Haus verabfolgt werdeu. 

8. Die Doceuten haben jederzeit und unter alleu Umständen das 
Vorrecht bei Benutzung von Werken, deren sie zn ihren Vorlesungen be­
dürfen. Es hat mithin Jeder, der nicht zum Lehrpersonal der Univer­
sität gehört, die Pflicht, ein Buch, welches die Bibliothek-Verwaltung 
ihm abfordern läßt, sofort zurückzulieferu. 

9. Mit Ausnahme der Docenten dürfen Niemandem mehr als 
10 Bände zu gleichzeitiger Benutzung außerhalb des Bibliothek-Locales 
ausgereicht werden. Eine Abweichuug von dieser Regel ist nur in dem 

*) Bestätigt vom Universitäts-Directorium am 24. November 1877. 
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Falle zulässig, wenn der Peteut dem Bibliothekar den Nachweis liefert, 
daß er mit einer literärischen Arbeit beschäftigt ist. 

10. Studireude sowie alle uicht zum Lehrpersonal der Universität 
gehörenden Personen müssen sich, wenn sie Bücher mit nach Hause zu 
nehmen wünschen, bei der Bibliothek-Verwaltnng über ihre Berechtigung 
dazu legitimiren, oder die Kaution eiues Professors beibringen. 

11. Nach audereu Orten hin können Bücher nur mit specieller 
Bewilliguug des Universitäts-Directoriums verliehen werden. 

12. Mit Ausnahme der au die Doceuteu verabreichten müssen 
alle von der Bibliothek entlehnten Bücher nach Ablauf von 4 Wochen 
zurückgebracht werden, können aber, wenn sie nnterdeß nicht anderweitig 
begehrt wordeu siud, auf's Neue eutlehut werdeu. 

13. Zum Schlüsse eiues jeden Semesters müssen ohne Ausuahme 
alle aus der Bibliothek eutlehuten Bücher zurückgeliefert werden. Stndi­
rende haben dieselben 8 Tage vor dem Schluß des Semesters abzuliefern. 

14. Wird ein entlehntes Bnch nicht rechtzeitig (Pkt. 12 n. 13) 
zurückgeliefert, so tritt eine Mahnung durch den Bibliothekdiener ein, der 
für jede einzelne Mahnung von dem Säumigen 20 Kopeken erhält. Erst 
nach Berichtigung dieser Schuld kann der Betreffende wieder Bücher aus 
der Bibliothek uach Hause erhalteu. 

15. Nach dreimaliger vergeblicher Mahnung wird das betreffende 
Buch als verloren angesehen und dessen Werth unverzüglich gerichtlich 
beigetrieben (vgl. Pkt. 17). 

16. Verreist ein Stndirender oder verläßt ein solcher die Univer­
sität, so ist er gehalten, sich beim Universitäts-Gericht dnrch ein Attest aus­
zuweisen, daß die Bibliothek keine Anforderungen an ihn habe. Ein solches 
Attest haben auch alle anderen Angehörigen der Universität beiznbringen, 
wenn sie dieselbe verlasse». Diese Atteste werden uuentgeltlich ansgestellt. 

17. Wer ei» der Bibliothek gehöriges Bnch nicht zurückliefern 
kann, weil es zu Gruude oder verloreu gegaugeu, hat dasselbe durch ein 
anderes wohlerhaltenes Exemplar zu ersetze«, oder den Werh desselben 
zu entrichten (für Bücher, die im Bnchbandel zn haben sind, den Laden­
preis). Erfolgt der Ersatz uicht sofort, so hat der mit Ausgabe der 
Bücher vou der Directiou beauftragte Beamte uuverzüglich die erforder­
liche» Schritte zur gerichtlichen Beitreibung zu thun; widrigenfalls hat 
er selbst die Verantwortung für den Schaden zu tragen. Handelt es 
sich dabei um ei» aus mehreren Bänden bestehendes Werk, so muß das 
ganze Werk in der angegeben Weise ersetzt werden, falls die verlorenen 
Bände nicht einzeln zu kaufen sind. Wird ein von der Bibliothek ent­
lehntes Bnch beschädigt zurückgeliefert, wie z. B. wenn ein oder mehrere 
Blätter desselben befleckt, beschrieben, zerrissen oder heransgerissen sind, 



Beilage « 

so gelten hinsichtlich der Entschädigung gleichfalls die obigen Bestim­
mungen. Ist nur der Einband beschädigt, so ist dieser allein zu ersetzen. 

18. Für die Ausrechterhaltung vorstehender Bestimmungen sind 
die Beamten der Bibliothek der Direktion verantwortlich. 

Beilage t!. 

Stipendien Weglemenls. 
l .  R e g l e m e n t  

für das theologische Stipendiaten-Institut bei der Univ. Dorpat. 
Von dem Dirigirenden des Ministeriums der Volks­

aufklärung bestätigt d> 30. Juni 1865. 

l. Der Zweck dieses Instituts ist die Ausbildung von Geist­
lichen für die evangelisch-lntberische .Arche im russischen Reiche außerhalb 
der Ostseeproviuzeu. 

§ 2. Für diesen Zweck werden aus der der Dorpater Universität 
Allerhöchst bewilligten Stiveudieusumme zwölf Zögliuge uuterhalteu. 
Zwei dieser Zögliuge siud speciell für den Pastoralen Dienst in den finnisch 
redenden Gemeinden Jngermanlands bestimmt, die übrigen zehn für 
die deutsch redeudeu Gemeinden im Innern Rußlands.*) 

§ 3. Die beideu Zöglinge für Jngermanland wählt nnd designirt 
unter Mittheilung an die theologische Facnltät das Evangelisch-Lutherische 
Eonsistorium zu St. Petersburg. Die übrigen Zöglinge wählt die theo­
logische Facultät aus der Zahl derjenigen Studirenden der Dorpater 
Universität, die sich darnm bewerben. 

Anmerkung. Hat bei eingetretener Vacanz einer der beiden Stellen für den 
ingermanländischen Kirchendienst das Eonsistorium der Facultät bis 
zum Anfange des nächsten Semesters keinen neuen Candidaten für diese 
vacante Stelle designirt, so kann dieselbe durch die Facultät anderweitig 
besetzt werden. Doch hat, wenn dies geschieht, das Eonsistorium das 
Recht, die nächsteintretende Vacanz unter den übrigen Stellen für einen 
von ihm defignirten Zögling in Anspruch zu nehmen. 

§ 4. Bei der Aufnahme vou ueueu Zöglingen in das Institut 
hat die theologische Facultät lediglich die sittliche und iutellectuelle Tüch­
tigkeit der Bewerber, uicht aber deren Armuth zu berücksichtigen. Doch 
soll bei gleicher Tüchtigkeit den Söhnen evangelisch-lutherischer Prediger 
aus dem Innern Rußlands der Vorzug gegebeu werden. 

§ 5. Vou den durch das St. Petersburger Eonsistorium zu de-
signirenden Zöglingen wird außer der uöthigen anderweitigen Tüchtigkeit 

*> Die Zahl der Kronsstipendiaten ist in Grundlage des am 2. März 
1376 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens vermindert worden. 
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noch Kenntniß und Uebung in der finnischen Sprache gefordert;— von 
den durch die Facnltät zu erwählenden dagegen: 

1) daß sie sich an der Dorpater Universität bereits ein Jahr lang 
mit Eifer und Erfolg dem Studium der Theologie gewidmet haben. 
Um dies zu documentiren, haben sie in einem während dieser Zeit 
gehörten alt- und ueutestameutlichen Exegeticum sich einem Lxa-
men rjAorosuru zu unterziehen und außerdem in allen übrigen 
während des letzten Semesters gehörten Vorlesungen das Seme-
stralexamen befriedigend zu absolviren; 

2) daß ihre sittliche Führuug währeud ihrer Studienzeit tadellos 
gewesen; 

3) daß sie frei sind von auffallenden nnd ihren künftigen Beruf 
störenden körperliche« Gebrechen. 
§ 6. Die Facnltät berichtet sofort nach der Aufnahme eines Zög­

lings darüber an das Directorinm, welches dem Aufgenommenen die 
festgesetzte Unterhaltssumme anweist. 

§ 7. Sämmtliche Zöglinge des Instituts beziehen während ihres 
Aufenthaltes in demselben eine jährliche Unterhaltssumme von je 309 
Rubel S.-M. 

§ 8. Die vou der theologischen Facnltät erwählten Zöglinge 
können diesen Unterhalt drei Jahre lang genießen. Den vom St. Pe-
tersburgschen Consistorinm designirten Zöglingen dagegen wird, da sie 
gleich beim Beginne ihrer Studien in das Institut eintreten, ein vier­
jähriger Genuß dieses Unterhaltes zugesagt. 

§ 9. Während ihres Verweilens im Institut wird von allen 
Zöglingen gefordert: 

1) tadellose sittliche Führung; 
2) uuausgesetzter Collegieubesuch, desseu Unterbrechung uur durch 

Krankheit oder förmliche Beurlaubung entschuldigt wird; 
3) befriedigende und rechtzeitige Ablegung der Semestralexamiua über 

alle während eines jeden Semesters gehörte obligatorische Vor­
lesungen ; 

4) rechtzeitige und befriedigende Absolviruug der Gradualprüfungen. 
§ 10. Wenn ein Zögling, ohne durch notorische oder ärztlich 

bezeugte Krankheit in seinen Studien gehemmt worden zu sein, die Se-
mestral- und Gradualprüfuugeu nicht rechtzeitig oder nicht befriedigend 
ablegt, so wird die weitere Auszahlung seiner Unterhaltsquoten durch deu 
Decan so lange inhibirt, bis der betreffende Zögling seinen Verpflichtungen 
nachgekommen ist. Dieselbe Correctionsstrafe tritt ein, wenn ein Zögling 
trotz geschehener Mahnung zu fleißigerem Collegieubesuche iu dem ge­
rügten Unfleiße beharrt. Erweist sich diese Detention nach einer dem 
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Ermessen der Facnltät anheimgestellten Frist als fruchtlos, so hat die 
Facnltät einen solchen Zögling aus dem Institut auszuschließen und 
darüber dem Directorium Bericht zn erstatten. 

§11.  Von jedem Zög l inge w i rd  erwar te t  und geforder t ,  daß er  
sogleich nach drei- resp. vierjährigem Verweilen im Institut durch voll­
ständige uud befriedigende Absolvirung der Gradnalprüfung einen ihn 
zum Pastoralen Kirchendienste befähigenden Grad erlange. Die Facnltät 
kann indeß nnter Berücksichtigung verdienenden Umständen ihm den 
Termin zur schließlichen Absolviruug dieser Prüfuug uoch auf ein Jahr 
verlängern, während welcher Zeit er jedoch keine weirere Unterstützung 
ans der Stipendiensumme empfängt. Erweist sich auch diese Counivenz 
erfolglos, so wird er als unfähig ausgeschlossen und dem Directorium 
darüber berichtet. 

§ 12. Die durch die competente Behörde vollzogene Ausschließung 
eines Zöglings ans der Zahl der Studirenden schließt selbstverständlich 
auch die Entfernung aus den: Institut in sich. 

§ 13. Ueber die geschehene Ausschließung eines Zöglings ans dem 
Institut wird sofort vom Directorium dem Curator des Lehrbezirks 
Bericht erstattet. Der Ausgeschlossene ist verpflichtet, die genossenen 
Unterhaltssummen vollständig zurückzuerstatten, und wird im Falle der 
Insolvenz nach Ermessen der Regierung zu niedern Staatsdiensten, wo 
möglich und räthlich im Kirchen- oder Schnlfach, auf vier Jahre an­
gehalten (vgl. § 17). 

§ 14. Muß ein Zögling wegen unheilbarer oder langwieriger 
Krankheit aus dem Institut eutlafseu werden, so wird er zur Rückzahlung 
oder Vergütung des genossenen Unterhaltes nicht verpflichtet. 

§ 15. Freiwilliger Austritt aus dem Institute kanu auf wohl-
motivirtes Ansuchen eines Zöglings und mit Genehmigung des Kurators 
gestattet werden, wenn der Zögling entweder die genossene Unterhalts­
summe zurückzahlt, oder eineu von der Facnltät unbedingt als tüchtig be­
zeugten Substituten stellt, der freiwillig in alle seine Verpflichtungen eintritt. 

§ 16. Nach befriedigend absolvirtem Gradualexamen wird der 
Zögling als zum pastoraleu Kirchendieuste Seitens der Universität be­
fähigt aus dem Institute entlassen, wobei er das nachstehende Reversale 

Hierdurch erkläre ich. daß ich nach meinem Austritt aus der Zahl der 
Studirenden der Dorpater Universität mich in dem Consiftorialbezirk, 
namentlich zu aufzuhalten gedenke, und bei dem Consistorium die 
erste Prüfung (pro venia coneionanäi) abzulegen beabsichtige, und daß ich nicht 
ermangeln werde, den Herrn Superintendenten des besagten Consistorial-
bezirks durch Übersendung eines Duplicats dieses Reverses unverzüglich hievon 
in Kenntniß zu setzen und demselben auch jede Veränderung meines Aufenthaltes 
sofort einzuberichten; zugleich verpflichte ich mich, zu der obenerwähnten Prüfung 
sechs Wochen a äato meines Abganges von der Universität mich zu melden und 
nach abgelegtem Examen das praktische Probejahr anzutreten. 
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in yuaäruplo zu unterschreiben hat. Die Facultät berichtet darüber 
unter Einsendung von drei Exemplaren des Reversales an das Direc­
torium, welches ein Exemplar kä aeta legt, ein zweites demjenigen 
Konsistorium einsendet, bei welchem der Zögling die Prüfung pro venia 
eoneionanäi abzulegen gedenkt, und das dritte dem General-Eonsistorium 
in St. Petersburg übermittelt als der Behörde, welche über seine künf­
tige Verwendung für den Pastoralen Kirchendienst zu bestimmen hat. 
Das vierte Exemplar wird dem entlassenen Zögling selbst eingehändigt 
mit der Verpflichtung, dasselbe dem Generalsuperintendenten oder Su-
periutendenten desjeuigen Consistorialbezirks, in welchem er zunächst seinen 
Aufenthalt nimmt, einzureichen. 

Anmerkung. Bei den für den Tienst an ingermanländifchen Gemeinden 
bestimmten Zöglingen unterbleibt die Mittheilung an das General-Con-
sistorium, da die Anstellung dieser Zöglinge lediglich dem St. Peters-
burgschen Eonsistorium zusteht, bei welchem sie auch das Liamen pro 
venia eoneionanäi abzulegen haben. 

§ 17. Der also entlassene Zögling hat in jedem Falle, auch wenn 
er uicht volle drei resp. vier Jahre Kronsstipendiat gewesen ist, jeden 
Pastoralen Kirchendienst, den das General-Eonsistorium resp. das 
St. Petersburgsche Konsistorium ihm anweist, wenigstens vier Jahre lang 
unter dem Gennß der mit diesem Amte verbundenen Emolumente zu 
verwalten. Nach Ablauf dieses vierjährigen Dienstes steht es ihm frei, 
seine Entlassung aus demselben zu nehmen und über seine fernere Be­
stimmung nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. 

Anmerkung. Die Kronszöglinge des theologischen Instituts sind denen des 
medicinischen Instituts gleichgestellt rücksichtlich der Auszahlung der vollen 
Stlpendiensumme im Betrage von 900 oder 1200 Rbl. auch an diejenigen 
Zöglinge, welche weniger als die im § 8 bestimmten drei oder vier Jahre 
dem theologischen Institut angehört haben. 

ll. Reglement 

für die Stipendien des medicinischen Instituts an der 
Universität Dorpat. 

Von dem Dirigirenden des Ministeriums der 
Volksaufklärung, Collegen des Ministers, Fürst Schi-
rinsky-Schichmatow bestätigt d. 24 Juni 1873. 

I. Zweck und Bestand des Instituts. 

§ 1. Der Zweck des bei der Universität Dorpat bestehenden 
medicinischen Instituts ist die Ausbildung von Aerzten für alle Ressorts. 
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§ 2. Das Institut verfügt über 40 Stipendien*). Jedem Stipen­
diaten steht es frei, zu seiner Ausbildung das Stipendium drei Jahre 
hindurch zu genießen. 

§ 3. Die Aufsicht über das Institut und über den Studiengang 
der Stipendiaten wird der medicinischen Facultät, insbesondere dem zeit­
weiligen Dekan derselben, übertragen. 

II. Bedingungen zur Aufnahme in das Institut. 

§ 4. Die Aufnahme neuer Stipendiaten findet statt, sobald im 
Institut eine Vacauz eintritt, in der Regel jedoch zu Anfang des Jahres. 

§ 5. Von denen, welche in die Zahl der Stipendiaten einzutreten 
wünschen, wird gefordert: 

1) daß sie russische Unterthanen seien; 
2) daß sie nicht an unheilbaren Krankheiten oder an Gebrechen leiden, 

welche sie zur Erfüllung der Pflichten ihres künftigen Berufes 
untauglich machen würden, worüber ein Attest des Professors der 
Staatsarzneikunde beizubringen ist; 

3) daß ihre Führung während der Zeit ihres Verweilens auf der 
Universität zu keinerlei Bedenken bezüglich ihrer Pflichttreue Veran­
lassung gebe, worüber ein vom Prorector ausgestelltes Zeugniß 
beizubringen ist; 

4) daß sie vorab die erste Hälfte der Gradnalprüfuug sexamev 
xtü1o80Meum) mit befriedigendem Erfolge bestanden haben. 

III. Emolumente der Stipendiaten. 

§ 6. Jedem Stipendiaten werden 300 Rbl. jährlich in monat­
lichen Raten auf Anordnung des Directoriums ausgezahlt. 

§ 7. Bei Abfertigung zum Staatsdienst erhält jeder Stipendiat: 
1) zur Equipiruug und zur Auschaffuug von Büchern 100 Rbl.; 
2) ein chirurgisches Taschenbesteck und ein Ophthalmoskop; 
3) Fahrgelder von Dorpat aus bis zum Bestimmungsorte, im Fall 

der Anstellung im Kronsdienste. 

IV. Pflichten der Stipendiaten. 

§ 8. Die Stipendiaten sind verpflichtet, sich am Schuß jedes 
Semesters einer Prüfung in denjenigen Fächern zu unterziehen, über die 

*) Die Zahl der Stipendiaten ist in Grundlage des Allerhöchsten Befehls 
vom lk. März 1S7S vermindert worden. 
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sie im Verlauf des Semesters Vorlesungen gehört haben nnd dabei ein 
Attestat darüber beizubringen, daß sie sich an denjenigen praktischen 
Uebungen betheiligt haben, die von ihnen beim Beginn des Semesters 
belegt worden sind. Außerdem haben sie am Schluß jedes Semesters 
eine ebensolche Prüfung in der russischen Sprache zu bestehen, wenn 
auch dieselbe nicht in der Zahl der von ihnen gehörten Vorlesungen mit 
einbegriffen gewesen ist. 

§ 9. Wenn ein Stipendiat sich der Semestralprüfung nicht unter­
zieht oder nicht befriedigende Kenntnisse in derselben zeigt, so wird die 
Zahlung des Stipendiums so lange beanstandet, bis diese Pflicht von 
ihm erfüllt worden. 

§ 10. Im Fall weiterer Nachlässigkeit in Betreibung der Studien 
trägt die medicinische Facultät auf Ausschließung des Stipendiaten aus 
dem Institut an. 

§ 11. Die Ausschließung aus dem Institut zieht auch die Aus­
schließung aus der Zahl der Stndirenden der Universität nach sich, so­
wie zeitweilige Ausschließung aus der Universität für Disciplinar- und 
andere Vergehen zeitweilige Ausschließung aus dem Institut zur Folge 
hat, ohue daß jedoch der Ausgeschlosseue der von ihm übernommenen 
Pflichten gegen die hohe Krone entbunden würde. 

§ 12. Kein Stipendiat darf sich außer der Ferienzeit aus Dorpat 
ohne besondere Erlaubuiß des Dekans der medicinischen Facultät ent­
fernen; die Erlaubniß wird nur in Fällen äußerster Dringlichkeit ertheilt. 

§ 13. Das Verbleiben im Institut über den festgesetzten Zeitraum 
von drei Jahren hinaus wird nur aus triftigen Gründen gestattet, die 
Zahlung des Stipendiums aber kann in keinem Falle über die erwähnten 
3 Jahre hinaus fortgesetzt werden. Zu den Gründen, aus welchen es 
gestattet ist, um Genehmigung zu weiterem Verbleiben im Institut nach­
zusuchen, gehört vorzugsweise ein so erfolgreiches Resultat der Gradual-
prüfung, daß der Examinand des Doctorgrades gewürdigt werden kann, 
in welchem Falle es erlaubt ist, um ein Semester Aufschub behufs Ab­
fassung und Verteidigung der Dissertation nachzusuchen. Krankheiten 
können nur in dem Falle zur Veranlassung dienen, um Genehmigung 
zum Verbleiben auf der Universität über die festgesetzte Frist hinaus 
nachzusuchen, wenn sie so schwer und anhaltend gewesen sind, daß sie 
eine Unterbrechung der Studien auf mehrere Monate zur Folge hatten, 
in welchem Falle ein von einem Mitgliede der medicinischen Facultät 
darüber ausgestelltes Zeuguiß beizubringen ist. 

§ 14. Der Stipendiat ist verpflichtet, nach Absolviruug des vollen 
Universitär-Cursus der Bestimmung der Regierung geinäß im Kriegs­
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oder Marine-Ressort oder aber im Ressort des Ministeriums des Innern 
anderthalb Jahre für jedes Jahr des Stipendiengenusses zu dienen. 
Damit jedoch die Facultäts- und Hospital-Kliniken, sowie auch andere 
medizinische Anstalten der Universität bezüglich der Ordinatoren und 
Assistenten sichergestellt werden, können Stipendiaten nach Absolviruug 
ihres Universitäts-Cursus auf Vorstellung des Directoriums auch bei den 
erwähnten Anstalten des Ministeriums der Volksaufklärung angestellt 
werden, wobei ihnen, wenn sie bei diesem Ressort auf mindestens drei 
Jahre in den Dienst treten, ebenfalls 100 Rbl. zur Eqnipirung, so wie 
ein chirurgisches Tasckeubesteck und ein Ophthalmoskop verabreicht wird. 

§ 15. Ein Stipendiat, der vor Vollendung des Cursus aus dem 
Institut zu treten wünscht, kann nur wegen Krankheit, welche von dem 
Vorstande der Universität und durch eine gerichtlich-medicinische Unter­
suchung festgestellt werden muß, bei Rückzahlung der von ihm bis dahin 
genossenen Unterstützung, mit besonderer, in jedem einzelnen Falle durch 
das Universitäts-Conseil und den Cnrator des Dorpater Lehrbezirks nach­
zusuchender Genehmigung des Ministers der Volksaufklärung von der 
Dienstpflicht befreit werden. Nach vollendetem Universitäts-Cnrsus kann 
eine Befreiung des Stipendiaten nnr mit Allerhöchster Genehmigung 
erfolgen. 

§ 16. Wenn die Facultät durch auhalteude, nach der Aufnahme 
in das Institut eingetretene Kränklichkeit des Stipendiaten zu der Ueber-
zeugnng gelangt, daß derselbe unfähig sei, seinen ärztlichen Beruf zu 
erfüllen, so kann sie ihn zur Entlassung vorstellen. Eine solche Ent­
lassung ist nicht mit gleichzeitiger Ausschließung aus der Universität 
verbunden; jedoch ist der Stipendiat in diesem Falle verpflichtet, das 
empfangene Stipendium zurückzuzahlen, falls er nicht aus berückfichtiguugs-
wertheu Gründen auf Verwendung der Facultät von dieser Verpflichtung 
befreit wird. 

§ 17. Ein Stipendiat, welcher die medicinische Schlußprüfung so 
ungenügend besteht, daß die Facultät ihm einen Grad oder eine Würde 
nicht zuzuerkennen vermag, oder der aus irgend welcher Ursache aus dem 
Institut ausgeschlossen worden, ist verpflichtet das empfangene Stipendium 
zurückzuzahlen, widrigenfalls er in die Zahl der niederen Sanitäts­
beamten versetzt werden kann. Dasselbe findet auch auf diejenigen 
Stipendiaten Anwendung, welche nach zeitweiliger Ausschließung aus 
der Universität in das medicinische Institut nicht wieder eintreten. 
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III. Stipendien-Reglement 
der historisch-philologischen Facultät. 

Von dem Dirigirenden des Ministeriums der 
Volksaufklärung bestätigt d. 30. Juni 1865. 

§ 1. Die Verleihung von Stipendien Seitens der historisch-
philologischen Facnltät hat zum Zwecke, Studirende, welche sich durch 
Begabung und Fleiß auszeichnen, entweder für besondere Zweige des 
Staatsdienstes (im Lehr- oder Verwaltnngssache) vorzubereiten oder in 
ihren Specialstudien zu förderu. 

§ 2. Aus der etatmäßig der Universität zur Verfügung gestellten 
Stipendiensnmme sind der historisch-philologischen Facultät sechs Stipen­
dien, im Betrage von je 300 Rbl. S. jährlich zugewiesen, welche sie 
nach Ermessen im vollen Betrage oder in Drittel- und Zweidrittel­
stipendien vertheilt*). 

§ 3. Die Facnltät ist berechtigt, den Genuß von Stipendien auf 
drei Stndieujahre auszudehnen. 

§ 4. Stipendien können nach Absolvirnng zweier Studiensemester 
erworben werden. 

§ 5. Der fortgesetzte Genuß erworbeuer Stipendien hängt von 
Sittlichkeit uud Fleiß ab und überdies von dem Ausfalle einer am 
Schlüsse jedes Stipendiensemesters zu bestehenden Prüfung in einem der 
Wahl des Stipendiaten anheimgegebenen, in demselben Semester gehörten 
Hauptfache, sowie von der Bescheinigung eifriger Theilnahme an den 
praktischen Uebungeu in den: bezüglichen Studienfache, wenn solche an­
gestellt worden. 

§ 6. Die Zuerkeuuuug und Entziehung von Stipendien erfolgt 
durch Facultätsbeschluß. 

§ 7. Ueber Zuerkeuuuug und Entziehung von Stipendien beuchtet 
die Facultät beim Beginne jedes Semesters dem Directorium zur Er­
wirkung der Anszahluug oder der Zahlungseinstellung. 

Die Zahl der Kronsstipendiaten ist in Grundlage des am 2. März IK76 
Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens vermindert worden. 

3 
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IV. Stipendien-Reglement 
der phyfiko-mathematischen Facultät. 

Von dem Dirigirenden des Ministeriums der Volks­
aufklärung bestätigt d. 30. Juni 1865. 

§ 1. Die Verleihung von Stipendien Seitens der physiko-mathe-
matischen Facultät hat zum Zwecke, Studireude, die sich durch Begabung 
uud Fleiß auszeichnen, in ihren Specialstudien zu fördern (Stat. § 65). 

§ 2. Das der physiko-mathematischen Facultät aus der betreffen­
den Etatsumme vorläufig zugewiesene eine Stipendium von dreihundert 
Rbl. S. jährlich kann, nach dem Ermessen der Facultät, iu vollem Be­
trage oder getheilt verliehen werden. 

§ 3. Die Znerkennuug von Stipendien erfolgt durch Facultäts-
beschluß nicht vor vollendetem zweiten Studiensemester. 

§ 4. Die Facultät ist berechtigt, den Genuß von Stipendien bis 
auf drei Studienjahre auszudehnen. 

§ 5. Der Stipendiat ist verpflichtet, sein Studium unter die 
specielle Leituug des bezüglichen Fachprofessors zu stellen (Stat. § 65), 
auf dessen Antrag ihm das Stipendium uach Maßgabe seiner wissen­
schaftlichen Thätigkeit in jedem folgenden Semester von der Facultät 
weiter ertheilt oder wieder entzogen werden kann. 

§ 6. Ueber die Zuerkeuuuug von Stipeudieu macht die Facultät 
beim Beginne jedes Semesters dem Directorium behnfs der bezüglichen 
Zahlungen Mittheilung. 

Beilage v. 

Im Anschluß an die bezüglichen Bestimmungen deS 
Statuts der Kaiserlichen Universität Dorpat von 1865 
auf Grundlage des Art. 66 bestätigt. 

Dorpat, den 24. December 1868. 

Curator Graf Keyserling. 

Kegeln 
für die 

Ertheilung von Unterstützungen an Stndirende 
in Grundlage des § 66 des Statuts der Universität Dorpat. 

§ 1. Unterstützungen für Studirende werden aus der etatmäßige» 
Summe für Stipendien und Unterstützungen, desgleichen aus den Spe-
cialmittelu der Universität ertheilt. 
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§ 2. Aus der etatmäßigen Summe (§ 1) können in jedem 
Semester bis 600 Rbl. zu solchen Unterstützungen verwendet werden, 
100 Rbl. durch den Cnrator, 500 Rbl. durch die Universität. 

§ 3. Ei«: etwaiger Rest der durch die Universität zu verwendenden 
Summe von 500 Rbl. in dem ersten Semester des Jahres wird der 
gleichen Summe für das zweite Semester hinzugerechnet, ein Rest aber 
der Summe in diesem Semester kann von dem Directorium zu nach­
träglichen Unterstützungen vor dem Schlüsse des Semesters verwendet 
werden. 

§ 4. Bleibt von dem für Stipendien bestimmten Theile der etat­
mäßigen Summe (§ 1 und die Stipendienreglements vom 30. Juni 1865) 
ein Rest, so kauu dieser zu der im § 2 bezeichneten Summe vou 
500 Rbl. geschlagen werden, vorzugsweise zum Besten von Studirenden 
der betreffenden Facultät. 

§ 5. Aus den Specialmitteln der Universität werden Unterstützun­
gen nur im Falle der Unzulänglichkeit der nach §§ 2 und 4 zur Verfügung 
der Universität stehenden Summe ertheilt uud nur auf Vorstellung einer 
Facultät an das Directorium uud in Gemäßheit des § 36 1 P. 2 des 
Statuts der Universität. 

§ 6. Eine Unterstützung durch die Universität kann nur demjenigen 
Studirenden auf seiu Gesuch ertheilt werden, der bereits mindestens ein 
Semester zur Zahl der Studireudeu gehört, mittellos ist und in dem 
verflossenen Semester mit erfolgreichem Fleiße seinem Studium obgelegen 
und guter Führung gewesen. 

§ 7. Eine Unterstützung kann demjenigen nicht ertheilt werden, 
der ein Stipendium in Grundlage des Art. 64 und 65 des Statuts 
der Universität erhält oder aus anderen öffentlichen Fonds ein Stipen­
dium bezieht. 

§ 8. Die Ertheiluug von Unterstützungen durch die Universität 
erfolgt durch das Directorium auf Grundlage der vorgängigen Bezeichnung 
durch die Facultät (Stat. Art. 17 ö 6). 

§ 9. Das Gesuch um Unterstützung ist der betreffenden Facultät 
einzureichen, vor dem Schlüsse des Semesters uud unter Anschluß: 1) des 
vorschriftmäßigen Armuths-Zeugniffes oder des Nachweises darüber, daß 
ein solches in den Acten der Universität vorhanden, und 2) des Beleg­
buches mit der Bescheinigung über eine am Schlüsse des Semesters nach 
den für die einzelnen Facnltäten geltenden Bestimmungen befriedigend 
abgelegte Prüfung. 

§ 10. Derjenige, der bereits eine Unterstützung durch die Univer­
sität bezieht und in dem Genüsse derselben zn verbleiben wünscht, hat 

s* 
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vor dem Schlüsse des Semesters sein Belegbuch mit der im § 9 an­
gegebenen Bescheinigung der Facultät eiuzureicheu. 

§ 11. Die Facultät bezeichnet diejenigen, die sich einer Unter­
stützung würdig erwiesen haben, bestimmt die Reihenfolge, in welcher sie 
zur Perceptiou gelaugen sollen, beschließt darüber, ob einem Stndirenden 
die Uuterstützuug zu erhöhen ist, oder ob er ihrer verlustig geheu soll. 

§ 12. Nachdem die Facultäteu hierüber (§ 1l) uuter Eiulieferuug 
der eingereichten Armuths-Zeugnisse dem Tirectorinm Mittheilnng ge­
macht, prüft dasselbe diese Zengnisse nach Form und Inhalt, zieht von 
dein Prorector Auskunft über die Führung der in Betracht kommenden 
Stndirenden iu dem verflossenen Semester ein uud faßt dauu, in Grund­
lage der Beschlüsse der Facnltäten uud nach Maßgabe der vorstehenden 
Bestimmungen, den definitiven Beschluß über Ertheilung, Erhöhung oder 
Entziehung eiuer Uuterstütznng. 

§ 13. Ueber deu Beschluß des Directoriums hinsichtlich der 
Unterstützungen wird dem Cnrator berichtet. 

Beilage L. 

Von den Preisaufgaben und den Preisen. 
Mit Rücksicht auf Art. 17 L Pkt. 4, Art, 33 und 63 des 

Statuts der Universität Dorpat vom Jahre 1365 vom 
Conseil festgestellt iu der Sitzung am 7. Decembcr 1868. 

§ 1. Den Stndirenden werden von den Facnltäten jährlich Preis­
aufgaben gestellt, mit der Bestimmung, daß für die befriedigenden Be­
arbeitungen, je uach ihrem Werthe, goldene oder silberne Medaillen oder 
ehrenvolle Erwähnungen zuerkannt werden»). 

Anmerkung. Tie Anzahl der Preisaufgaben und Medaillen hängt von der 
Bestimmung des Conseils ab. 

a. Etat. 1865 Art. 63. 

§ 2. Die Abhandlung über eine Preisaufgabe ist spätestens im 
Mouat October dem Decau der betreffenden Facultät einzusenden, und 
zwar uuter Anschluß eines versiegelten Eouverts, das mit dem auf dem 
Titelblatt der Abhaudluug angegebenen Wahlspruche versehen ist uud 
einen Zettel mit dem Vor- und Familien-Namen des Verfassers und 
der Angabe seines Studiums und seiner Heimath enthält. 

§ 3. Am 12. December, dem Stiftungstage der Universität, 
werden in einer feierlichen Versammlung derselben diejenigen Eouverts, 
welche zu den Abhandlungen gehören, denen die betreffenden Facnltäten 
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Preise zuerkannt haben, entsiegelt und daraus die Namen der Verfasser 
verküudet. Diejeuigeu Eouverts, die den keines Preises gewürdigten 
Arbeiten gehören, werden nnentsiegelt vor der Versammlung verbrannt. 

In derselben Versammlung werden die für das nächste Jahr ge­
stellten Preisaufgaben bekannt gemacht. 

H 4. Der erste Preis, welcher für die Bearbeitung einer Preis­
aufgabe zuerkanut werden kann, besteht aus einer goldenen Medaille. 
Dem Verfasser derjenigen Abhandlung, welche des zweiten Preises würdig 
befunden worden, wird eine silberne Medaille zuerkannt. Eine solche 
ist auch der Preis für die beste homiletische Arbeit. Wenn in einer 
Facultät zwei Abhandlungen über dieselbe Preisanfgabe des gleichen 
Preises für würdig besnnden werden, so kann beiden der entsprechende 
Preis, die goldene oder silberne Medaille, mit Genehmigung des Con-
seils zuerkannt werden. 

Eine preisgekrönte Arbeit kann, wenn sie nach dem Urtheile der 
betreffenden Facnltät die Beachtuug des größeren gelehrten Pnbliknms 
verdient, anf Kosten der Universität gedruckt werden. 

Anmerkung. Besondere Bestimmungen gelten hinsichtlich der zum Gedächt-
nisse des 50-jährigen Dienstjubiläums des weiland Curators des Dor-
pater Lehrbezirks Geheimraih von Braoke gestifteten goldenen Medaille 
und hinsichtlich der auf Vorschlag des Professors Claus von der phar-
maeeutischen Gesellschaft in St, Petersburg gestifteten Suworow-Medaille 
für Pharmaceuten. 

Beilage ^ 

Dieses Reglement ist von dem Herrn Minister der 
Volksausklärung Graf Demetrius Tolstoi am 22. 
October 1866 bestätigt. 

Reglement 
über die Abhaltung der Prüfungen in der Univer­
sität Dorpat znr Erlangung der Würde eines 
gradnirten Studenten und der gelehrten Grade. 

I. Allgemeine Regeln. 

H 4. Das Eonfel der Universität ertheilt die Bestätigung in der 
Würde eines graduirteu Studenten, sowie in den gelehrteil Graden eines 
Eandidaten, Magisters oder Doctors auf Vorstellung der ^theologischen, 
juristische«, historisch-philologischeu uud physiko-mathematischen) Facultät, 
welche die Würde oder deu gelehrte» Grad zuerkauut hat. 
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Anmerkun g. Tie gelehrten Grade und Würden in der medicinischen Facultät 
werden auf Grundlage der allgemeinen für das Medieinal-Wesen erlassenen 
Verordnungen erworben. 

§ 2. Gelehrte Grade können sowohl russischen Unterthanen, als 
auch Ausländern zuerkannt werden. 

H 3. Wer die Würde eines graduirten Studenten oder einen 
gelehrten Grad zu erwerben wünscht, bat bei der betreffenden Facultät 
ein Gesuch auf gewöhnlichem Papier einzureichen und darin anzugeben: 
auf welchen Grad namentlich und in welchem Wissenszweige er sich 
einer Prüfung zu unterziehen beabsichtigt. Hat er bereits die Würde 
eines graduirten Studenten oder den dem zu erwerbenden gelehrten 
Grade zunächst vorhergehenden in Rußland erworben, so ist das darüber 
ertheilte Document dem Gesuche anzuschließen. Studirende irgend einer 
Universität des Reichs, die das Schluß-Examen nicht bestanden haben, 
müssen dem Gesuche ein Attestat über die von ihnen gehörten Vor­
lesungen beifügen. Nichtimmatriculirte Zuhörer aber, sowie alle Personen, 
welche keine Universitäts-Vorlesnngen besucht oder welche sich auf aus­
ländischen Universitäten gebildet haben, sind verpflichtet, ein Zengniß 
über die zur Aufnahme in die Universität erforderlichen Kenntnisse 
(Maturitäts-Zeugniß), das ihnen von den dazu berechtigten Lehranstalten 
ertheilt worden ist, dem Gesuche beizulegen. 

§ 4. Die Prüfungen auf die Würde eines graduirten Studenten 
und auf gelehrte Grade werden in einem der Locale der Universität, in 
den von der Facultät bestimmten Terminen, entweder in Commissionen, 
die unter dem Vorsitz des Decans der betreffenden Facultät aus Glie­
dern derselben, nach Anordnung der Facultät, gebildet werden, oder in 
der Plenar-Versammlung der Facultät in der Weise abgehalten, daß 
neben dem Examinator noch andere Lehrbeamte sich ein bestimmtes Urtheil 
über die Antworten der Examinanden zu bilden im Stande sind. Die 
Ordnung, in welcher die Gegenstände der Prüfung auf einander zu folgen 
haben, ist zuvor von dem Decan zu bestimmen. 

Anmerkung I. Wegen der Besonderheiten der einzelnen Facultäten wird es 
jeder von ihnen anheimgestellt, Regeln über die Anordnung der Prü­
fungen auf die Würde eines graduirten Studenten und auf gelehrte 
Grade festzustellen. 

Anmerkung 2. Bei den Prüfungen auf die Würde eines graduirten Stu­
denten und auf gelehrte Grade dürfen alle Personen ohne Ausnahme, 
die zur Universität Zutritt haben, anwesend sein. 

§ 5. Die gelehrte Grade Nachsuchenden werden in der Ordnung, 
in welcher ein Grad auf den andern folgt, sowie nach Ablauf der fest­
gesetzten Fristen der Prüfuug unterworfen, uud zwar wird der graduirte 
Student zum Examen auf den Eandidatengrad nach Ablauf eines halben 
Jahres von dem Tage der Absolvirung der vorhergegangenen Prüfung 
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zugelassen, der Kandidat dagegen znm Examen auf den Magistergrad 
nach Ablauf eines Jahres seit der Prüfung auf den Grad eines Can-
didaten. 

§ 6. Im Falle der Abwesenheit oder andauernden Krankheit des 
Professors des bezüglicheu Faches überträgt der Decan, nach vorher­
gegangener Berathnng mit der Facultät, die in der Commission oder in 
der Facultät abzuhaltende Prüfung einem der übrigen Professoren der­
selben oder einem Docenten. Hat die Prüfung in einem Fache zu er­
folgen, das zu einer anderen Facultät gehört, so wird der betreffende 
Professor von dem Decan dazu eingeladen. 

§ 7. Das Urtheil über die Kenntnisse des Examinanden ist von 
dem Professor, beziehungsweise von dem den Lehrstuhl bekleidenden Do­
centen, in einem eigens dazu angefertigten Verzeichnisse zu vermerken, 
welches, nach gemeinsamer Berathnng, unverzüglich nach beendigter Prü­
fung von allen Gliedern der Versammlung uuterschrieben wird. Der 
Grad der Kenntnisse des Examinanden kann nach dem Ermessen des 
Eonseils der Universität durch Ziffern oder Prädicate bezeichnet werden, 
wie dieses im § 7 des vom Minister der Volksaufklärung am 4. Ja­
nuar 1864 bestätigten allgemeinen Reglements über die Prüfungen an­
gegeben ist. Nach Beendigung der Prüfung erfolgt auf Grundlage dieser 
Urtheile eine Schlußverfügung über die Zuerkeuuuug oder Nichtzuerkennuug 
der Würde oder eines Grades an diejenigen, die sich einer Prüfung 
unterzogen haben. Die Anordnung einer wiederholten Prüfung ist dabei 
unzulässig. 

§ 8. Wer eiueu Grad nachsucht und die mündliche Prüfung in 
der Commission oder in der Facultät beendigt hat, muß außerdem: im 
ersten Falle eine Frage aus irgend einem der Hauptfächer der Facultät 
oder ihrer Abtheilung schriftlich beantworten, im zweiten Falle aber eine 
Dissertation zur Beurtheiluug und behufs der Verteidigung bei der 
Facultät einreiche«. Die Facultät erkennt hierauf, nachdem sie die Re­
sultate der mündlichen Prüfung und der schriftlichen Beantwortung der 
Frage oder der Dissertation in Erwägung gezogen, den nachgesuchten 
Grad zu und stellt wegen der Bestätigung in demselben dem Eonseil vor. 

§ 9. Wer den gelehrten Grad eines Eandidaten in einer Facnltät 
besitzt und einen solchen in einer anderen zu erhalten wünscht, wird 
gleich den Studirenden einer Prüfung in denjenigen Fächern dieser letz­
teren Facultät uuterworfeu, in welchen er auf den Eandidatengrad nicht 
examinirt worden war und welche zu dem Eomplex des vollen Lehrcnrsus 
der ueuerwählteu Facultät oder ihrer Abtheilung geboren.. Nach An­
erkennung des Candidatengrades in der neuerwählten Facnltät kann der 
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Grad eines Magisters und hierauf der eines Doctors in der allgemeinen 
Ordnung nachgesucht werden. 

§ 10. Wer die Prüfung aus den einen oder anderen Grad oder 
auf eine Würde nicht bestanden hat, kann sich zur abermaligen Prüfung 
nicht eher, als nach Verlauf eines halben Jahres melden. Wer auch 
diese zweite Prüfung nicht besteht, kann einer drittmaligen Prüfung anf 
den Grad gleichfalls erst nach einem halben Jahre unterzogen werden. 
Besteht derselbe aber auch zum dritteu Mal die Prüfnng nicht, so darf 
er in dem betreffenden Wissenszweige nicht mehr zur Prüfnng zugelassen 
werden. 

§ 11. Die Attestate auf die Würde eines graduirten Stndenten 
und die Diplome auf die gelehrten Grade sind von dem Rector und 
dem Decan der betreffenden Facultät zu unterschreiben und von dem 
Secretairen des Conseils zu contrasigniren. 

§ 12. Gehört derjenige, dem eine Würde oder ein Grad zuer­
kannt worden, zu einem steuerpflichtigen Stande, so kann er das Attestat 
oder das Diplom nicht eher erhalten, als bis seine Ausschließung aus 
dem steuerpflichtigen Stande in gesetzlicher Ordnung erfolgt ist. 

II. Von den Prüfungen auf die Würde eines graduirten Studenten und 
auf den Grad eines Kandidaten. 

§ 13. Die Prüfung anf die Würde eines gradnirten Studenten 
und auf den gelehrten Grad eines Kandidaten wird nach demselben Pro­
gramm uud iu eiuerlei Umfang abgehalten, die Verleihung dieser Würde 
oder dieses Grades aber häugt vou den mehr oder weniger anerkennen­
den Urtheilen der Prüsnngs-Commission ab. Diejenigen, welche das 
Examen mit besonders befriedigendem Erfolge bestanden haben, werden 
unmittelbar des Candidatengrades gewürdigt; einer speciellen Prüfnng 
auf diesen Grad werden nur diejeuigen unterworfen, welche zufolge der 
ersten Prüfuug uur die Würde eiues graduirten Studeuteu erworben 
haben (siehe § 10). 

§ 14. Die Prüfuug auf die Würde eiues graduirten Studenten 
und auf den Grad eines Candidaten wird unter dem Vorsitz des De-
cans der betreffenden Facnltät in Commissionen abgehalten, welche 
wenigstens aus zwei Gliedern der Facnltät, nach Bestimmung derselben, 
bestehen. Die Festsetzuug der Termine der Prüfungen hängt von den 
betreffenden Facultäten ab. 

§ 15. Die Prüfung erstreckt sich auf alle Fächer, welche für die 
auf der Universität sich bildenden Stndirenden der betreffenden Facultät 
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oder ihrer Abtheilung bestimmt sind. Zur Zahl der Prüfungsfächer 
für die Studirenden der orthodox-griechischen Konfession gehört auch 
Tbeologie. 

§ 16. Der Examinand hat in jedem Fache so viele Fragen 
mündlich zu beautworten, wie die Examinations-Commission ihm vorzu­
legen für uothwendig erachtet. Außerdem muß derselbe eine Frage aus 
irgend einem der Hauptfächer der Facultät oder ihrer Abtheilung 
schriftlich lösen. 

§ 17. Die Würde eines graduirten Studenten wird durch die 
Prüfung allein, der Grad eines Kandidaten aber durch die Prüfung und 
durch eine von der Facultät approbirte und nicht später als sechs Mo­
nate nach der Prüfuug eingereichte Dissertation über ein selbstgewähltes 
Thema erworben. Wird die Dissertation nicht approbirt, so werden 
sechs Monate zur Einreichung einer neuen gewährt; ist auch die zweite 
Dissertation unbefriedigend, so wird dem Examinanden nur die Würde 
eines graduirten Studenten zuerkannt. Bis zur Approbation der Disser­
tation ist denen, welche die Prüfnng auf den Eandidatengrad bestanden 
haben, auf ihren Wnnsch ein Attestat über die Würde eines graduirten 
Studenten auszureichen, an dessen Stelle in der Folge das Diplom anf 
den Eandidatengrad ertheilt wird. 

§ 18. Ein Examinand, dem für die schriftliche Lösung einer zur 
Bewerbung bestimmten Preisaufgabe die goldene oder silberne Medaille 
zuerkannt worden ist, wird von der Einlieferung einer besonderen Ab­
handlung auf den Grad eines Kandidaten befreit, wenn der Gegenstand 
der Aufgabe sich speciell auf eiues der Lehrfächer der Facultät und ihrer 
Abtheilung bezog. 

III. Von der Prüfung auf den Grad eines Magisters 
und Doctors. 

§ 19. Wer den Grad eines Magisters erwerben will, hat eine 
Prüfung in einer bestimmten Anzahl von Hanpt- und Nebenfächern der 
betreffenden Facultät oder ihrer Abtheilung zu bestehen. Diese Anzahl 
von Fächern bildet den besonderen Wissenszweig, in welchem der Exami­
nand den Grad zu erbalteu wüuscht. Die einzelnen Wissenszweige sind 
unten in besonderen Tabellen angegeben. 

§ 20. Die Prüfungen auf den Grad eines Magisters werden im 
Laufe des ganzen Jahres mit Ausnahme der Universitäts-Ferien in der 
Plenar-Versammlung der betreffenden Facultät abgehalten; das Examen 
muß jedoch im Lanfe eines halben Jahres vollständig beendet sein und 
darf nicht weniger als drei Sitzungen ausfüllen. 
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§ 21. Die Bestimmung des Tages der Prüfnng selbst erfolgt 
durch den Decan nach vorhergegangener Übereinkunft mit dem Exami­
nator nnd Examinanden. 

§ 22. Bei der Prüfung anf den Grad eines Magisters legt jeder 
Examinator und ebenso auch jedes Glied der Facultät so viele Fragen 
zur mündlichen Beantwortung vor, als zur gründlichen Benrtheilnng der 
Kenntnisse des Examinanden erforderlich erscheinen; die vorgelegten Fragen 
und mit ihnen zugleich die Urtheile über die Antworten sind in ein 
Protokoll einzutragen, welches von allen gegenwärtigen Gliedern der 
Facultät uuverzüglich zu uuterschreiben ist. In Bezug auf die schrift­
liche Frage sind die oben § 16 angegebenen Regeln zu beobachten. 

§ 23. Von dem den Grad eines Magisters Nachsuchenden wird 
anßer der mündlichen Prüfling die öffentliche Verteidigung einer Disser­
tation über ein von ihm selbst ans einem Fache des Examens ge­
wähltes Thema gefordert; der Dissertation sind Thesen beizufügen. 

§ 24. Die Dissertation des Magistranden uuterliegt auf Anord­
nung des Decans der Durchsicht aller Glieder der Facultät, wozu eine 
Frist von nicht mehr als sechs Monaten bestimmt ist. Wird die Disser­
tation auf Grundlage der schriftlichen Beurtheilung, welche der Professor 
oder der den Lehrstuhl bekleidende Docent, zu dessen Fache die Schrift 
gehört, der Facultät vorzulegeu hat, als befriedigend anerkannt, so gieht 
die Facultät dem Magistranden auf, die Dissertatiou drucken zu lassen 
und sie in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren nicht später als 
einen Monat vor der von der Facultät bestimmten öffentlichen Dispu­
tation au die Facultät einzuliefern. 

§ 25. Nach befriedigender Verteidigung der Dissertation erkennt 
die Facultät dem Candidaten den Grad eines Magisters zu und macht 
behufs Bestätigung in demselben dem Eonseil eine Vorstellung. 

§ 26. Ein Magister, der den Grad eines Doctors nachsucht, 
wird keiner neuen Prüfuug uuterworfen, sondern hat bei der Facultät 
eine Dissertation über einen Gegenstand einzuliefern, der zu dem von 
ibm erwählten Wissenszweige gehört, uud dieselbe unter Beobachtung der 
oben §§ 24 u. 25 augegebenen Regeln nach vorgängigem Druck öffent­
lich zu vertheidigeu. 

§ 27. Nach vorhergegangener Übereinkunft mit dem Rector be­
stimmt der Decau die Zeit der öffentlichen Verteidigung der Disserta­
tion, macht sie bekannt und trifft Anordnung zur Vertheilung der ge­
druckten Exemplare der Dissertation an die Glieder der Facultät und 
an die Studirenden der Universität. 

§ 28. Bei der öffentlichen Verteidigung der Dissertation sind 
der Decan und die Glieder der betreffenden Facultät anwesend. Die 
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Doctoren und Magister derselben Wissenschaft werden, wenn sie auch 
nicht zur Universität gehören, znr Theilnahme an der Disputation ein­
geladen. Ans der Zahl der Professoren sind von der Facultät rechtzeitig 
nicht weniger als zwei officielle Opponenten namhaft zu machen. Jedoch 
können auch alle übrigen bei der Disputatiou anwesenden Personen als 
Opponenten aufteten. 

Anmerkung. Der die Dissertation Vertheidigende hat die seinerseits erwählten 
drei Opponenten dem Decan namhaft zu machen. 

§ 29. Der Decan eröffnet die Disputation, leitet die Discussio-
nen, überwacht die Ordnung der Disputation, beschließt sie und macht, 
nachdem er die Stimmen der anwesenden Glieder der Facultät gesammelt 
hat, öffentlich den gefaßten Beschluß bekannt. 

§ 30. Die Magister- und Doctordissertation kann durch eine 
selbstständige, weuu auch nicht mit dem Zweck der Erlangung eines 
gelehrten Grades verfaßte gelehrte Schrift ersetzt werden, wenn sie nur 
denjenigen Wissenszweig betrifft, für welchen der Examinand oder der 
die Schrift Einreichende den gelehrten Grad zu erwerbeu wünscht. Die 
zu diesem Zwecke eingereichten Schriften werden in der für die Disser­
tationen bestimmten Ordnung durchgesehen und öffentlich vertheidigt. 

§ 31. Wer im Auslande ein Diplom auf den Grad eines Doctors 
erhalten hat, kann nach dem Ermessen der betreffenden Facultät unmittel­
bar zur Prüfuug auf den Grad eines Magisters zugelassen werden, wenn 
er den gelehrten Grad entweder für den Wissenszweig nachsucht, für 
welchen er das Doctor-Diplom besitzt, oder für einen anderen, welcher 
mit jenem in nächster Verwandtschaft steht. 

Beilage 

Studien-Rläne. 

I .  Studien Plan 
für die Stndirenden der Theologie. 

Beschluß der theologischen Facultät vom 27, Octbr. 
1880, mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung 
am 20. Novbr. 1880. 

Die wissenschaftlichen Fächer, welche nach Anordnung der theolo­
gischen Facultät zum Studiencnrsns der Theologie-Stndirenden gehören, 
und in welchen sich dieselben einer Prüfung zu unterziehen haben, nm 
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die Würde eines graduirten Studenten oder den Grad eines Candidaten 
zu erwerben, sind folgende: 

I )  Theolog ische Haupt fächer :  

Exegese des Alten nnd Neuen Testamentes. 
Einleitung in das Alte und Neue Testament. 
Biblische Geschichte des Alten nnd Nenen Testamentes. 
Biblische Archäologie. 
Biblische Theologie des Alten und Nenen Testamentes. 
Kirchengeschichte der älteren, mittleren nnd neueren Zeit. 
Dogmengeschichte. 
Symbolik. 
Dogmatik (nebst ^roIeZomena zu derselbe» uud Geschichte 
der Dogmatik). 
Ethik. 
Practische Theologie (Geschichte und Theorie des Eultus, der 
Predigt nnd Katechese, der Seelsorge und des Kirchenregiments). 

II) Hilfsfächer: 

Hebräische Grammatik. 
Logik und Geschichte der Pilosophie. 
Ein griechischer und ein lateinischer Elassiker. 

Ueberdies wird den Studirenden zur Pflicht gemacht, daß sie sich 
an den practischen Uebnngen im homiletischen und katechetischen Seminar 
betheiligen, und wird ihnen als zweckmäßig und wünschenswerth empfohlen, 
außer den Vorlesungen über russische Sprache und Literatur, uoch einige 
Vorlesungen aus folgenden Gebieten zu höreu: 

1) Theologische Encyklopädie und was sonst noch an theologischen 
Vorlesungen, besonders anch Eonoersatorien und practischen Uebnngen, 
außer den oben genannten geboten werden sollte; 

2) Historische, philosophische uud philologische Vorlesuugeu. 

II. i. Ztndien-Plan 
für Studirende der Rechtswissenschaft. 

Beschlüsse der Juristen-Iacultät vom 14. October 
1868 und 6. Juni 1873. mitgetheilt d?m Universitäts-
Conseil in den Sitzungen am 31. October 1368 und 
9. Juni 187«. 

Institutionen des römischen Rechts. 
Römische Rechtsgeschichte. 
Deutsche Rechtsgeschichte. 
Russische Rechtsgeschichte. 
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Provinzielle Rechtsgeschichte. 
Russisches Staatsrecht. 
Behördenverfassung und Ständerecht der Ostsee-Gouv. 
Kirchenrecht der Protestanten. 
Theorie des Staatsrechts. 
Pandekten, Theil I nnd II. 
Geschichte und Theorie des deutschen Privatrechts. 
Russisches Privatrecht. 
Theorie des Crimiual-Rechts. 
Theorie des Civil-Processes. 
Theorie des Crinnnal-Processes. 
Geschichte des prov. Privatrechts. 
Provinzielles Privatrecht. 
Handels-, Wechsel- und Seerecht. 
Russisches Criminal-Recht. 
Russischer Civil-Proceß. 
Provinzieller Civil-Proceß, Theil I und II. 
Russischer Criminal-Proceß. 
Provinzieller Criminal-Proceß. 
Völkerrecht. 
Philosophie des Rechts. 

Die betreffenden Vorlesungen sind, so weit solches möglich ist, in 
der angegebenen Reihenfolge zu höreu. 

Empfohlen werden: Encyclopädie der Rechtswissenschaft, Exegese 
der Quellen, practische Uebnngen, theoretische Nationalökonomie, gericht­
liche Medicin, sowie andere juristische, staatswissenschaftliche, philosophi­
sche und historische Fächer, desgleichen römische und griechische Classiker. 

II. 2. Ztudien-Plan 

für Studirende der Diplomatie. 

Beschluß der Juristen-Facultät vom 16. September 
1878, mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der Sitzung 
am 21. September 1878. 

1. Historische Fächer: 

Geschichte des europäischen Staatensystems. 
Geschichte Rußlands. 
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2. Volkswirtschaftliche Fächer: 

Theoretische Nationalökonomie. 
Finanzwifsenschaft. 
Handels- und Gewerbepolitik. 
Statistik Rußlands. 

8. Juristische Fächer: 

Encyklopädie der Rechtswissenschaft. 
Geschichte des römischen Rechts. 
Institutionen des römischen Rechts. 
Geschichte des deutschen Rechts. 
Geschichte des russischen Rechts. 
Pandekten. 
Theorie des Civil-Processes. 
Russisches Privatrecht. 
Theorie des Strafrechts. 
Russisches Strafrecht. 
Theorie des Staatsrechts. 
Russisches Staatsrecht. 
Völkerrecht. 

Empfohlen werden: Vorlesungen über neuere Sprachen, allgemeine 
Geschichte, Logik und Psychologie, Rechtsphilosophie, Länder- nnd Völker­
kunde, Litterärgeschichte. 

III. Studien-Plan 

für Studirende der Mediein. 

Beschlüsse der medicinischen Facultät vom 30. Sep­
tember 1875, 16. Mai 1880 und 3. September 1883. 

In dem nachstehenden Studienplan sind zunächst diejenigen Fächer, 
die zur Ausbildung für den ärztlichen Beruf unumgänglich notwendig 
erscheinen, einem Eursus von zehn Semestern zugewiesen. Diesem auf 
engere Grenze beschränkten Verzeichniß von Vorlesungen ist eine Anzahl 
von Fächern hinzugefügt, die den Studirenden dringend empfoblen 
werden. Es wird Sache jedes Einzelnen sein, von denselben je nach 
seinen Fähigkeiten und je nach der ihm zu Gebote stehenden Zeit soviel 
als möglich seinem Studienplan einzureihen, um auf diese Weise zu 
einer umfassenden medicinischen Bildung zu gelangen. 
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Bei  Beg inn des Stud iums 
im Januar .  
I. Semester: 

Anatomie I. 
Präpariren. 

Physik I. 
Botanik. 
Histiologie. 

II. Semester: 
Anatomie II. 
Chemie I. 
Physik II. 
Zoologie. 

III. Semester: 
Chemie II. 
Physiologie I. 
Chemisches Practicum. 
Microscopische Anatomie. 

IV. Semester: 
Allgemeine Pathologie. 
Physiologie II. 
Mineralogie. 
Diätetik. 

Bei  Beg inn des Stud iums 
im August .  
I. Semester: 

Histiologie. 
Chemie I. 
Osteologie. 
Zoologie. 

II. Semester: 
Anatomie I. 
Präpariren. 

Physik I. 
Botanik. 

III. Semester: 
Anatomie II. 
Physik II. 
Chemisches Practicum. 

IV. Semester: 
Chemie II. 
Physiologie I. 
Microscopische Anatomie. 

V. Semester: 
Allgemeine Pathologie. 
Physiologie II. 
Mineralogie. 
Diätetik. 

V. Semester (VI. Semester): 
Arzneimittellehre. 
Pathologische Anatomie. 
Allgemeine Chirurgie. 
Klinische Propädeutik. 
Specielle Pathologie. 
Theoretische Geburtshilfe. 

VI. Semester (VII. Semester): 
Medic. Klinik. Anscult. 
Frauen- und Säuglingskrankheiten. 
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Receptirkunst. 
Specielle Pathologie. 
Specielle Chirurgie. 

VII Semester (VIII Semester): 
Medic. Kliuik Practicum. 
Geburtshilfl. Kliuik. Auscult. 
Chirurg. Klinik. Auscult. 
Specielle Chirurgie. 
Operationsübungen an der Leiche. 
Phantom-Uebnngen. 

VIII. Semester (IX. Semester): 
Medic. Klinik. Practic. 
Chirurgische Klinik. Practic. 
Geburtshilfliche Klinik. Practic. 
Gerichtliche Medicin. 

IX. Semester (X. Semester): 
Chirurgische Klinik. Practic. 
Systematische Augenheilkunde. 
Augenklinik. 
Oeffentliche Hygiene. 
Poliklinik. 

X. Semester (XI. Semester): 
Systematische Augenheilkunde. 
Augeukliuik. 
Hospitalklinik. 
Gerichtliche Sectionen. 
Präparirübnngen (topogr.). 

An kein bestimmtes Semester gebunden: 

Histologisches Practicum. 
Topographische Anatomie. 
Pathologisch - histologisches Practicum. 
Physiologische Chemie. 
Gerichtliche Chemie. 
Pathologisch - chemisches Practicum. 
Pharmacie und Pharmakognosie. 
Vergleichende Anatomie. 
Cntwickelnngsgeschichte. 
Ohrenheilkunde. 
Psychiatrie. 
Psychiatrische Klinik. 
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Forensische Psychologie. 
Hydrotherapie. 
Elektrotherapie. 
Lehre von den Fractnren uud Luxationen. 
Akiurgie. 

Außerdem werden noch empfohlen: 

1. Elementare Mechanik. 
2. Zahutechuik. 
3. Geschichte der Mediciu. 
4. Epizootieu. 
5. Lehre vou den Parasiten. 

Anmerkung 1. Das Besuchen der Kliniken ist erst nach abgelegtem Lxameu 
pdilos. gestattet. 

Anmerkung 2. Die topogr. Präparir-Uebungen dürfen nicht mit dem Practi-
ciren in der chirurgischen und geburtshilflichen Klinik zusammenfallen. 

Anmerkung 3. Während der Dauer eines Operationscursus dürfen die an 
demselben thcilnehmenden Studirenden die geburtshilfliche und chirurgische 
Klinik nicht betreten. 

Anmerkung 4. Die Krankengeschichten müssen am Schlüsse jedes Semesters 
abgeliefert werden, im entgegengesetzten Falle wird der Besuch der Klinik 
nicht attestirt. 

Anmerkung 5. Diejenigen Studirenden, welche das Studium der Medicin am 
Anfang eines Jahres (Januar) beginnen, können die erste Hälfte des 
Examen pinlosoxkicam nur amSchlusse desselben Jahres (nach2 Studien­
semestern), diejenigen Studirenden, welche das Studium der Medicin in 
der Mitte des Jahres (August) beginnen, können die erste Hälfte des 
LxAinen pkilosvpkie. dagegen erst am Schlüsse des folgenden Jahres 
(nach 3 Sludiensemestern) absolviren. Die zweite Hälfte des Lxamsli 
xdilosoxlücnin wird ein Jahr nach der ersten Hälfte absolvirt. 

Anmerkung 6. Es wird niemand zum ^xg-insn rigoros, zugelassen, wenn er 
nicht den Nachweis liefern kann, daß er mindestens 6 Semester nach 
dem Lxawen pdÜ08oxdieum Vorlesungen gehört hat. 

4 
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IV. Studienpläne 
für die Studirenden der historisch-philologischen Facultät. 

Beschlüsse der historisch-philologischen Facultät 
vom 19. Januar und 22. Februar l884, mitgeteilt 
dem Universitäts-Conseil in der Sitzung vom 9. März 
1384. 

I. Philosophie. 

.4.. Haupt fächer :  Log ik .  — Mora lph i losoph ie .  — Phi losoph ische 
Rechtslehre. — Geschichte der Philosophie. — Aesthetik. — Metaphysik. — 
Psychologie. — Religionsphilosophie. — Pädagogik. 

U.  Hü l fs fächer :  mathemat ische,  naturwissenschaf t l i che,  h is tor ische 
uud sprachwissenschaftliche Fächer. 

II. Altklasfische Philologie. 

Die Arbeit des Philologen sollte gleich vom Beginne seiner Studien 
eine verschiedenartige sein, theils auf übersichtliches Wissen von dem 
gesamMten Leben der Griechen und Römer im Zusammenhange mit 
andern Völkern des Alterthums, theils aus eindringendere Erkenntniß 
eines engeren Gebietes gerichtet. 

Kann jene Arbeit nur auf Aneignung der wichtigsten Resultate 
ausgehen, so wird doch solche in dem Maße lebendiger und fruchtbarer 
sein, je mehr ihr eine, wenn auch nur cursorische Anschauung der be­
deutendsten literarischen und monumentalen Quellen zur Seite geht. 

Um aber auch die Methoden kennen und üben zu lernen, welche 
jene Resultate erzielten, muß der Philologie-Studirende auch bei einer 
oder der anderen Frage die Forschung in ihrer Entwicklung verfolgen. 
Dazu muß jedoch noch eine andere Art des Specialstudiums treten, 
welche, insofern sie zusammenhängendes Quelleulesen mit genauer Ab­
wägung des Einzelnen vereint, als die eigentliche Grundlage des philo­
logischen Studiums hinzustellen ist, d. i. die eingehende kritische und 
exegetische Bearbeitung wenigstens je eines Schriftstellers jedes der beiden 
klassischen Völker. 

Znsammenhang wird der Philologe am besten so in seine Studien 
bringen, daß er an die sowohl nach seiner Neigung, als auch nach ihrer 
Bedeutung für die Erkenntniß des Alterthums gewählten Schriftsteller 
anknüpfende Specialuntersuchungen verfolgt und vielleicht weiter zu führeu 
und auch jeue Uebersicht über das ganze Alterthum möglichst von diesen 
Mittelpunkten aus zu gewinnen sucht. 
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Der Philologe darf aber nicht vergessen, daß auch die Lebensäuße­
rungen anderer Völker denen der Griechen und Römer analog sind, und 
daß ihm mit der steigenden Einsicht in die Culturen näherer Zeiten 
auch das Verständniß jener antiken wachsen wird. 

Dringend wird eudlich dem Philologen angerathen der neueren 
Sprachen, des Französischen, Englischen, Italienischen sich soweit zu be­
mustern, daß er die Leistungen von Philologen auch dieser Nationalitäten 
verstehen kann. 

Iii. Deutsche und vergleichende Sprache. 

Was das Studium der vergleichenden Sprachkuude — bei der 
zunächst nur au die indogermanischen Sprachen gedacht wird — anbe­
trifft, so wird darauf aufmerksam gemacht, daß dieselbe durchaus kein 
streng abgegrenztes und etwa ganz für sich liegendes Stndiengebiet 
bilden soll, sondern daß ihre Hauptaufgabe darin gesehen wird, das 
Studium der beiden klassischen Sprachen und das der germanischen 
Sprachen zu erweitern uud zu vertiefen. 

Mit der deutschen Philologie ist die vergleichende Sprachkunde 
hier enger verbunden und so wird denen, die sich dem Studium der 
genannten Discipliuen zuwenden wollen, insbesondere empfohlen: Ver­
gleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, besonders des 
Altindischen, Griechischen, Lateinischen und Deutschen. — Uebersicht über 
die indogermanischen Sprachen und ihre Geschichte. — Sanskritgram­
matik (Altindisch) und Interpretation von Sanskritschriften. — Historische 
Grammatik der deutschen Sprache. — Gothisch und Mittelhochdeutsch. — 
Deutsche Literaturgeschichte. — Griechische und Lateinische Interpre­
tation. — Logik. 

Außerdem Althochdeutsch, Altsächsisch, Angelsächsisch, Altnordisch. — 
Littauisch und Slavisch, — weiter aber auch alle Discipliuen, die für 
den altklassischen Philologen besondere Bedeutung haben. 

IV. Slavische Philologie und Sprachwissenschaft. 

Dieser Studienzweig soll einerseits Lehrer der russischen Sprache uud 
Litteratur, andererseits aber gelehrte slavische Philologen und Sprach­
forscher bilden. Es steht also dem Studirenden frei, außer den für die 
Gradualprüfung obligatorischen Gegenständen sich solche Fächer zu wäh­
len, welche seiner persönlichen Neigung, sei es für die slavische Philologie 
im eigentlichen Sinne des Wortes, sei es für die Sprachwissenschaft 
überhaupt, am meisten entsprechen. Selbst die unten gar nicht genannten 
und scheinbar ganz entlegenen Fächer können für die fpeciellen Zwecke 

eines Sprachforschers sehr nützlich sein. 
4* 
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^  Haupt fächer :  Russ ische  Grammat ik  und  Gesch ich te  de r  russ i ­
sche« Sprache. — Interpretation russischer (groß- und kleinrussischer) 
Sprachdenkmäler. — Grammatik der kirchenslavischen Sprache. — Inter­
pretation von kirchenslavischen Denkmälern im Zusammenhange mit der 
slavischeu Dialektologie und Paläographie. — Grammatik einzelner 
slavischen Sprachen nebst der Interpretation entsprechender Sprach­
denkmäler. — Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. — Ver­
gleichende Grammatik anderer arioenropäischen (indogermanischen) Spra­
chen. — Classification der Sprachen sammt der allgemeinen Charakteristik 
der arioeuropäischen Sprachen überhaupt uud der slavischen insbesondere. 
— Einleitung in die Sprachwissenschaft uud sonstige allgemeinsprach­
wissenschaftliche Vorlesungen. — Anthropophonik oder allgemeine Phonetik 
(Anatomie der Sprechorgaue, Lautphysiologie, Akustik). — Slavische, 
vorzugsweise russische Ethnographie und linguistische Geographie. — 
Sprachwissenschaftliche Uebnngen. — Methodologisch-didaktische Uebun-
geu. — Uebuugeu im russischen Styl. 

S .  Hü l f s fächer :  Sanskr i t .  — L i tau isch  (und  Le t t i sch ) .  — 
Logik. — Psychologie. — Geschichte der Philosophie. — Pädagogik. — 
Griechische Grammatik und Interpretation. — Lateinische Grammatik und 
Interpretation. — Vorlesungen über einzelne arioeuropäische und selbst 
nicht arioeuropäische Sprachen und Sprachgruppen. — Geschichte der 
russischen Literatur. — Geschichte der slavischeu Literaturen. — Geschichte 
Rußlands. — Slavische Alterthümer. — Literarhistorische Uebungen. 

V. Russische Sprache und Literatur. 

Auf diesen Studienzweig bezieht sich ungefähr dasselbe, was oben 
bei der slavischen Philologie und Sprachwissenschaft gesagt wurde. Der 
Unterschied besteht nur darin, daß man dabei die künftige Thätigkeit 
einerseits eines Lehrers der russischen Sprache uud Literatur, andererseits 
aber eines gelehrten russisch-slavischen Philologen oder Literarhistorikers 
in's Auge fassen muß. 

^  Haupt fächer :  Russ ische  Grammat ik  und  Gesch ich te  de r  
russischen Sprache. — Interpretation russischer Dichter, Prosaiker und 
Erzeugnisse der Volksliteratur. ^ Grammatik der kirchenslavischen Sprache. 
— Interpretation von kirchenslavischen Denkmälern im Zusammenhange 
mit der slavischen Dialektologie und Paläographie. — Vergleichende 
Grammatik der slavischen Sprachen sammt der allgemeinen Charakteristik 
dieser Sprachen. — Geschichte der russischen Kuust und Volksliteratur. — 
Geschichte der slavischen Literaturen. — Geschichte Rußlauds. — Ethno­
graphie und linguistische Geographie Rußlands. — Sprachwissenschaft­
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liche Uebungen. — Literarhistorische Uebungen. — Methodologisch-
didaktische Uebungen. — Uebungen im russischen Styl. 

S .  Hü l f s fächer .  Log ik .  — Psycho log ie  — Gesch ich te  de r  
Philosophie. — Pädagogik. — Griechische Grammatik und Interpretation. 
— Lateinische Grammatik lind Interpretation. — Allgemeine Charakteristik 
der arioeuropäischeu (indogermanischen) Sprachen. — Einzelne slavische 
Sprachen (Polnisch, Czechisch, Serbisch, Bulgarisch zc.). — Litauisch 
uud Lettisch. — Allgemeiue Geschichte. — Geschichte der wichtigeren 
europäischen Literaturen und sonstige literarhistorische Vorlesungen. — 
Russiche Alterthümer. — Slavische Alterthümer. — Kunstgeschichte uud 
Archäologie. — Politische Oekonomie (Geschichte und Theorie der poli­
tischen Oekonomie). 

vi. Politische Oekonomie und Statistik. 

Das Studium der politischen Oekonomie uud Statistik macht iu 
Folge der äußerst mannigfaltigen Beziehungen dieser Wissenschaften zn 
allen Seiten des menschlichen Lebeus Vor- und Hülfsstndieu unum­
gänglich, deren Ausdehuuug keineswegs nach den einleitenden Fächern 
zu bemessen ist, die im Prüfungsvlan unmittelbar angeführt sind. Neben 
der Logik (mit besonderer Berücksichtigung der systematischen uud heuristi­
schen Formen des Denkens) wird von philosophischen Discipliueu nament­
lich noch Moral- und Rechtsphilosophie empfohlen. Von großer Wichtig­
keit ist ferner die Erwerbung einer elementaren juristischen Vorbildung, 
zu welchem Zwecke außer deu im Prüsuugsplau augegebeuen staats­
rechtlichen Fächern noch etwa die Vorlesungen über Encyklopädie der 
Rechtswissenschaft, Institutionen des römischen Rechts und deutsche 
Rechtsgeschichte zu höreu wären. 

Au die neuere Geschichte Rußlands ist zweckmäßiger Weise eine 
nähere Beschäftigung mit der Geschichte der Ostseeprovinzen anzuschließen, 
überhaupt aber die Staatengeschichte durch die Kulturgeschichte zu er­
gänzen. Insbesondere darf die Geschichte des Handels- uud des Colouial-
weseus, die Geschichte der Erfiudungeu und der geographischen Ent­
deckungen nicht außer Acht gelasseu werden. Sehr empfehlenswerth 
endlich ist das Studium der niederen Analysis und der französischen 
und englischen Sprache. 

Das eigentliche Fachstudium erstreckt sich auf eine Anzahl von 
Disciplinen, die besonders hervorgehoben werden, obwohl sie meistens 
nur Kapitel eines großen wissenschaftlichen Ganzen sind. 

Zu den allgemeinen und theoretischen Fächern gehören 

namentlich: 
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Encyklopädie und Methodologie der politischen Oeconomie. — Lite­
raturgeschichte der politischen Oeconomie (Geschichte der Systeme). — 
Theorie der politischen Oecouomie. — Geschichte, Theorie und Technik 
der Statistik. — Politische Arithmetik. — Allgemeines positives Staats­
recht (Verfassungs- und Verwaltungslehre). 

Unter den specillen und practischen Fächern sind besonders 
zu berücksichtigen: 

Finanzwirthschast. — Russisches Finanz- und Cameralrecht. — 
Angewandte Nationalöconomie: ss) Bevölkerungs-, Bildnngs- und Armen­
wesen. — d) Geld-, Credit- und Verkehrswesen. — e) Agrar-, Forst-
und Montanwesen^. — Polizeiwissenslbaft. — Bevölkeruugs-, Wirth-
schasts- und Socialstatistik. — Allgemeine Staatskunde und politische 
Geographie. — Geographie und Statistik Rußlauds. — Statistik der 
Ostseeprovinzen. 

Die Betheiliguug au volkswirtschaftlichen uud statistischen Uebun­
gen wird den Stndirenden dringend angerathen. 

vil. Geographie uud Ethnographie. 

Der Studireude der Geographie uud Ethnographie muß vor allem 
den Standpunkt zu gewinnen suchen, von dem aus er die wissenschaft­
liche Erdkunde in ihrer Beziehung zu Natur und Geschichte als ein 
Ganzes zu erfassen im Stande ist. Der Hinblick auf das einheitliche 
Ziel wird ihn vor der Verwirrung bewahren, welche durch die Mannig­
faltigkeit der zu betreibenden Disciplinen allerdings leicht hervorgerufen 
werden könnte. Was die Hülfsfächer anbetrifft, so kann die Auswahl 
derselben eine verschiedene sein, je nachdem man das Studium der 
Geographie und Ethnographie mehr nach seiner historischen oder mehr 
nach seiner naturwissenschaftlichen Seite hin betreiben will. 

Im ersten Falle ist besonders Gewicht zu legen auf: Allgemeine 
Staaten- und Culturgeschichte. — Geschichte des Welthandels und des 
Colouialweseus. — Geschichte der Erdkunde. — Vorgeschichtliche Archäo­
logie. — Elemente der vergleichenden Sprachwissenschaft. 

Im zweiten Falle sind als Hülfsfächer specieller zu berücksichtigen: 
Geodäsie. — Anthropologische Racenlehre. — Vorgeschichtliche Anthro­
pologie. — Zoologie und Botanik als Grundlage der Thier- und 
Pflanzengeographie. 

Jedoch darf auch derjenige, der die eine Richtung vorzugsweise 
eiuhalten will, die nach der anderen Seite hin liegenden Fächer nicht 
gänzlich vernachlässigen. Eine gewisse philosophische Vorbildung ist für 
die Studireuden beider Kategorien in gleicher Weise nothwendig. 
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Als Specialfächer aber kommen für beide Klassen namentlich 
folgende in Betracht: Methodologie der wissenschaftlichen Erdkunde. — 
Mathematische Geographie. — Physik der Erde. — Geognosie und 
Geologie in Verbindung mit den Elementen der Mineralogie und Pe-
trographie. — Vergleichende physische Geographie. — Allgemeine Staats­
kunde und politische Geographie. — Geographie des Alterthums. — 
Allgemeine Ethnographie. — Geographie, Ethnographie und Statistik 
Rußlands. — Geschichte der geographischen Entdeckungen. — Geschichte, 
Theorie und Technik der Statistik. 

vi». Geschichte. 

Wesentliche Erfordernisse für das Studium der Geschichte sind 
außer  den  e igen t l i ch  h is to r i schen  D isc ip l i nen  ph i losoph ische ,  ph i lo ­
logische, juristische und staatswissenschaftliche Studien. 

Außer mit der Logik hat sich der Historiker mit der Geschichte 
der Philosophie wenigstens soweit zu beschäftigen, daß er eine Kenntniß 
der  w ich t ige ren  ph i losoph ischen  Sys teme gewinne .  D ie  Lec tü re  g r iech i ­
scher und lateinischer Klassiker muß er fortgehend betreiben. Dringend 
is t  i hm anznra then ,  s i ch  e ine  encyk lopäd i f che  Uebers ich t  des  Ge­
bietes der Rechtswissenschaft zu verschaffen nnd sich eines der 
Rechtssysteme vollständiger anzueignen; dazu empfiehlt sich in erster 
Re ihe  jedem das  S tud ium des  römischen  Rech ts  ( I ns t i tu t i onen ,  
römische Rechtsgeschichte); ferner eine möglichst ausgedehnte Be­
kann tscha f t  m i t  den  S taa ts -  und  Gese l l scha f t sw issenscha f ten  
(politische Oeconomie, allgemeine Staatskuude, Finanzwissenschaft, 
S taa ts -  und  Vö lke r rech t ) ;  end l i ch  e i f r i ges  S tud ium der  neueren  
Sprachen, der allgemeinen Literaturgeschichte zc. 

Von den eigentlichen historischen Disciplinen soll der Stu-
dirende zunächst die historischen Hilfswissenschaften betreiben: 
Chronologie, Paläographie, Diplomatik, Geographie:c., die ihm eine Reihe 
Vorkenntnisse und Hülfsmittel zu seinen Studien bieten werden. Weiter 
ha t  e r  s i ch  e ine  übers ich t l i che  Kenn tn iß  der  gesammten  Gesch ich te  
zu verschaffen, dann aber auch durch eigeue wissenschaftliche Thätigkeit 
auf begrenztem Gebiete seine geistigen Kräfte zu üben. Sein Studium 
hat auf Grund wissenschaftlicher Erkenntniß zu beruhen; überall 
hat er die wichtigeren Quellen und den Stand der wissenschaftlichen 
Forschung kennen zu lernen. Auch von dem Entwickelnngsgang der 
e igenen  Wissenscha f t ,  von  den  Pr inc ip ien  und  von  der  Gesch ich te  
der Historiographie sich Einsicht zu verschaffen, darf der Historiker 
nicht unterlassen. 
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S t u d i e  n p t ä n e  

für Studirende der zur physiko-mathematischen Facultät 

gehörigen Fächer. 

Beschluß der physiko-mathematischen Facultät vom 
12. November 1883, mitgetheilt dem Universitäts-Conseil 
in der Sitzung am 19. December 1883. 

Nachstehende Studienpläne haben den Zweck, für diejenigen, welche 
auf der Dorpater Universität studireu wollen, als Wegweiser zu dienen, 
sie geben eine Uebersicht der Fächer, von welchen es wünschenswert^ 
ist, daß sie gehört werden. Außerdem wird den Studirenden dringend 
empfohlen, an den practischen Arbeiten in den verschiedenen Laboratorien 
und Instituten, sowie an practischen Uebungen in mathematischen 
Disciplinen sich zu betheiligen. 
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^ Mathematik. ». Astronomie. 

Haupt fächer :  

1. Chemie, Theil I. 
2. Elementare analytische Geome­

trie der Ebene uud des Raumes. 
3. Theorieder Curven und Flächen. 

Theorie der Gleichungen (mit 
Einschluß der Determinanten). 

5. DiffereutialrechnuNg. 
6. Integralrechnung. 
7. Differentialgleichungen tl. Va­

riationsrechnung. 
8. Theorie der analytischen Func­

tionen. 
9. Physik. 

10. Practische Physik. 
11. Mathematische Geographie. 
12. Allgemeine Astronomie. 
13. Analytische Mechanik. 
14. Methode der kleinsten Qua­

drate. 
15. Neuere Geometrie u. Algebra. 
16. Zahlentheorie. 

Haup t fächer :  

1. Chemie, Theil I. 
2. Elementare analytische Geome­

trie der Ebene und des Raumes. 
3. Theorie der Gleichuugeu (mit 

Einschluß der Determinauten). 
4. Differentialrechnung. 
5. Integralrechnung. 
6. Differeutialgleichuugeu u. Va-

riatiousrechuung. 
7. Theorie der analytischen Func­

tionen. 

8. Physik. 
9. Analytische Mechanik. 

10. Methode der kleinsten Qua­
drate. 

11. Mathematische Geographie. 
12. Allgemeine Astronomie. 
13. Practische Astronomie. 
14. Theoretische Astronomie. 
15. Physische Astronomie. 
16. Geodäsie. 

Hü l f s fächer :  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Theoretische Astronomie. 
3. Geodäsie. 
4. Mechanische Wärmetheorie. 
5. Potentialtheorie. 
6. Descriptive Geometrie. 
7. Geschichte und Litteratnr der 

Mathematik. 

Hü l f s fächer :  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Neuere Geometrie u. Algebra. 
3. Practische Pbysik. 
4. Mechanische Wärmetheorie. 
5. Potentialtheorie. 
6. Geschichte und Litteratur der 

Astronomie. 
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5. Physik. 

Haupt fächer :  

1. Physik. 
2. Chemie, Theil I. 
3. Chemie, Theil II. 
4. Analytische Chemie. 
5. Elementare analytische Geome­

trie der Ebene und des Raumes. 
6. Theorie der Gleichungen (mit 

Einschluß der Determinanten). 
7. Differentialrechnung. 
8. Integralrechnung. 
9. Differenzialgleichuugeu u. Va­

riationsrechnung. 
1(1. Analytische Mechanik. 
11. Methode der kleinsten Qua­

drate. 
12. Mathematische Geographie. 
13. Physikalische Geographie und 

Meteorologie. 
14. Potentialtheorie. 
15. Mechanische Wärmetheorie. 
16. Practische Physik. 

Hü l f s fächer .  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Mineralogie. 
3. Krystallographie. 
4. Allgemeine Botanik. 
5. Allgemeine Zoologie. 
6. Allgemeine Astronomie. 
7. Geschichte nnd Litteratur der 

Physik. 

e « 

v. Physikalische Geographie. 

Haupt fächer .  

1. Physik. 
2. Chemie, Theil I. 
3. Analytische Chemie. 
4. Elementare analytische Geome­

trie der Ebene und des Raumes. 
5. Differentialrechnung. 
6. Jntegralrechuuug. 
7. Mathematische Geometrie. 
8. Allgemeine Astronomie. 
9. Niedere Geodäsie. 

10. Physikalische Geographie und 
Metereologie. 

11. Erdmagnetismus. 
12. Allgemeine Mineralogie. 
13. Allgemeine Botanik. 
14. Systematische Botanik. 
15. Pflanzengeographie. 
16. Systematische Zoologie (incl. 

geogr. Verbreitung). 

Hü l f s fächer .  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Chemie, Theil II. 
3. Histiologie. 
4. Vergleichende Anatomie 
5. Ethnographie. 
6. Geschichte der geographischen 

Entdeckungen. 
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L. Chemie. 

Haupt fächer .  

Chemie, Theil I. 
2. Physik. 
3. Elementare analytische Geome­

trie der Ebene uud des Raumes. 
4. Grundlehren der höheren Ana-

lysis. 
5. Allgemeine Mineralogie.^ 
6. Krystallographie. 
7. Mechanische Wärmetheorie. 
8 Practische Physik. 
9. Chemie, Theil II. 

10. Analytische Chemie. 
11. Technische Chemie. 
12. Technologie. 
13. Physiologische Chemie. 
14. Agriculturchemie(Bodenknnde). 
15. Stöchiometrie. 

Hü l f s fächer .  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Oryktognosie. 
3. Histiologie. 
4. Anatomie. 
5. Physiologie. 
6. Allgemeine Botanik. 
7. Geschichte und Litteratnr der 

Chemie. 

r'. Mineralogie. 

Haupt fächer .  

1. Physik. 
2. Elennntare analytische Geome­

trie der Ebene und des Raumes. 
3. Chemie, Theil I. 
4. Chemie, Theil II. 
5. Analytische Chemie. 
6. Allgemeine Mineralogie. 
7. Krystallographie. 
8. Oryktognosie. 
9. Allgemeine Botanik. 

10. Allgemeine Zoologie. 
11. Paläontologie. 
12. Osteologie. 
13. Geognosie. 
14. Physikalische Geographie und 

Meterologie. 

Hü l f s fächer .  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Mathematische Geographie. 
3. Niedere Geodäsie. 
4. Technische Chemie. 
5. Technologie. 
6. Vergleichende Anatomie. 
7. Systematische Zoologie. 
8. Geschichte und Litteratur der 

Mineralogie und Geognosie. 
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Botanik. 

Haupt fächer .  

1. Physik. 
2. Chemie, Theil I. 
3. Chemie, Theil II. 
4. Aualytische Chemie. 
5. Mineralogie. 
6. Botanik. 
7. Allgemeine Zoologie. 
8. Auatomie der Gewächse. 
9. Specielle (vergleichende) Mor­

phologie. 
10. Die Lehre von der Pflanzen­

zelle. 
11. Systematische Botanik. 
12. Paläontologie. 
13. Physikalische Geographie uitd 

Meteorologie. 
14. Pflanzengeographie. 

Hü l f s fächer .  

1. Logik uud Metaphysik. 
2. Geoguosie. 
3. Systematische Zoologie. 
4. Histiologie. 
5. Geschichte uud Litteratur der 

Botauik. 
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S. Aoologie. 

Haupt fächer .  

1. Physik. 
2. Chemie, Theil I. 
3. Chemie, Theil II. 
4. Allgemeine Zoologie (Zellen-, 

Gewebe- und Orgaulehre der 
Thiere). 

5. Auatomie des Meuscheu. 
6. Allgemeine Mineralogie. 
7. Allgemeine Botanik. 
8. Physiologie des Menschen. 
9. Physiologische Chemie. 

10. Vergleichende Anatomie der 
Wirbelthiere. 

11. Vergleichende Anatomie der 
Wirbellosen. 

12. Entwickeluugsgeschichte d. Wir­
belthiere. 

13. Eutwickeluugsgeschichte d. Wir­
bellosen. 

14. Systematische Zoologie (incl. 
geographische Verbreitung). 

15. Paläontologie. 
16. Physikalische Geographie und 

Meteorologie. 

Hü l f s fächer .  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Geologie. 
3. Histiologie. 
4. Systematische Botanik. 
5. Geschichte und Litteratur der 

Zoologie. 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

I. Laudwirthschaft. 

Haupt fächer .  

Physik. 
Chemie, Theil I. 
Chemie, Theil II. 
Miueralogie. 
Allgemeine Botanik. 
Allgemeine Zoologie. 
Niedere Geodäsie. 
Meteorologie. 
Technologie. 
Bodeukuude. 
Pflauzeuernähruugskuude. 
Fütterungslehre. 
Pflanzenbau. 
Viehzucht. 
Betriebslehre. 

Hü l f s fächer .  

Logik und Metaphysik. 
Elemente der Baukunst. 
Systematische Botanik. 
Systematische Zoologie. 
Krankheiten der Hausthiere. 
Parasiteukuude. 
Technik der Entwässerung und 
Bewässeruug. 
Encyklopädie der Forstwissen­

schaft. 
Eucyklopädie der politischen 
Oeconomie. 

l « .  6z  

Technologie. 

Haupt fächer :  

1. Physik. 
2. Chemie, Theil I. 
3. Elementare analytische Geome­

trie der Ebene und des Raumes. 
4. Differentialrechnung. 
5. Integralrechnung. 
6. Differentialgleichungen n. Va­

riationsrechnung. 
7. Analytische Mechanik. 
8. Mechanische Wärmetheorie. 
9. Practische Physik. 

10. Descriptive Geometrie. 
11. Chemie, Theil II. 
12. Analytische Chemie. 
13. Technische Chemie. 
14. Technologie. 

Hü l f s fächer .  

1. Logik und Metaphysik. 
2. Mineralogie. 
3. Allgemeine Botanik. 
4. Allgeineine Zoologie. 
5. Stöchiometrie. 
6. Niedere Geodäsie. 
7. Geschichte der Technik. 
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V.  Studien-Plan 
für Studirende der Pharmaeie. 

Beschluß der medicinischen Facultät vom 13. Ok­
tober 1863, mitgetheilt dem Universitäts-Conseil in der 
Sitzung am 22. November 1368. 

I. Semester: 

Pharmaceutische Propädeutik. 
Pharmacie und pharmaceutische Chemie, Theil I. 
Anorganische Chemie. 
Physik, Theil I. 
Allgemeine Botanik. 
Praktische Uebungen im pharmaceutische» Institut. 

II. Semester: 

Pharmacie und pharmaceutische Chemie, Theil II. 
Organische Chemie. 
Physik, Theil II. 
Pharmaceutische Botanik. 
Mineralogie. 
Praktische Uebungen im pharmaceutischen Institut. 

III. Semester: 

Pharmacie und pharmaceutische Chemie, Theil III. 
Analytische Chemie. 
Pharmakognosie. 
Zoologie. 
Schleunige Hülfeleistung bis zur Ankunft des Arztes. 
Praktische Uebungen im chemischen Laboratorium. 

Empfohlen werden ferner: 

Geschichte der Pharmacie. 
Praktische Uebuugen im Gebrauche des Microscops. 
Botanische Excursionen. 
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Gegenstände 

der Gradualprüfungen auf der Universität Dorpat. 

Für die Gradualprüfungen zur Erlangung der Würde eines gra-
duirten Studenten oder des gelehrten Grades eines Candidaten in der 
theologischen, juristischen, historisch-philologischen und physico-mathemati-
schen Facultät sind auf Grundlage der Berathung dieser Facultäten und 
in Anleitung des § 62 des Statuts der Kaiserlichen Universität Dorpat 
vom Jahre 1865 die in den folgenden Verzeichnissen (s. Nr. I. II. IV. u. V) 
angegebenen Fächer bestimmt. 

Das Verzeichniß der Fächer für die Prüfung zur Erlangung der 
gelehrt-praktischen medicinifchen Grade und zur Erlangung des Provisor­
grades ist auf Grundlage der Allerhöcht am 18./30. Decbr. 1845 be­
stätigten Vorschriften über die Prüfung der Aerzte, Pharmaceuteu ?c. 
nachstehend unter Nr. III u. VI enthalten. 

In allgemeiner Weise kommt für die Gradualprüfungen in Be­
tracht die russische Sprache (s. Nr. VII), für Examinanden der orthodox-
griechisch-russischen Eonfession Theologie. 

. Theologische Facultät. 

Theologische Hauptfächer: 

1)  Exege t i sche  Fächer :  Exegese  des  a l ten  und  neuen  Tes taments ,  
Einleitung in das alte und neue Testament, biblische Ge­
schichte des alten und neuen Testamentes, biblische Archäo­
logie, biblische Theologie des alten und neuen Testamentes. 

2 )  H is to r i sche  Fächer :  K i rchengesch ich te  de r  ä l te ren ,  m i t t l e ren  
und nuereu Zeit, Dogmengeschichte, Symbolik. 

3 )  Sys temat i sche  Fächer :  Dogmat i k  und  E th ik .  

4 )  Prak t i sche  Fächer :  Gesch ich te  und  Theor ie  des  Cn l tus ,  der  
Predigt und Katechese, der Seelsorge und des Kirchen­
regiments. 
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»> Hülfsfächer: 

1) Hebräische Grammatik. 
2) Logik und Geschichte der Philosophie. 
3) Ein griechischer und ein lateinischer Klassiker. 

II Juristische Facutät. 

n. Rechtswissenschaft. 

Einleitende Fächer. 

1. Institutionen des römischen Rechts. 
2. Geschichte des römischen Rechts. 
3. Geschichte des deutscheu Rechts. 
4. Geschichte des russische» Rechts. 
5. Geschichte des provinziellen Rechts. 
6. Philosophie des Rechts. 

Staats- und Völkerrecht. 

7. Theorie des Staatsrechts. 
8. Russisches Staatsrecht. 
9. Behördenverfassuug und Ständerecht der Ostsee-Gouv. 

10. Völkerrecht 

Civil-Recht und -Proeeß. 

11. Pandekten. 
12. Russisches Privatrecht uebst Geschickte desselben. 
13. Provinzielles Privatrecht nebst Geschichte desselben. 
14. Theorie des deutscheu Privatrechts. 
15. Haudels,- Wechsel- uud Seerecht. 
16. Theorie des Civil-Processes. 
17. Russischer Civil-Proceß uebst Geschichte desselben. 
18. Provinzieller Civil-Proceß nebst Geschichte desselben. 

Straf-Recht uud -Proeeß. 

19. Theorie des Strafrechts. 
20. Russisches Strafrecht. 
21. Theorie des Straf-Processes. 
22. Russischer Straf-Proceß. 
23. Provinzieller Straf-Proceß nebst Geschichte desselben. 

Für Examinanden evangelischer Confession außerdem: 
24. Kirchenrecht der Protestanten. 
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l>. Diplomatie. 

I .  H is to r i sche  Fächer :  
Geschichte des europäischen Staateusystems. 
Geschichte Rußlands. 

I I .  Vo lksw i r t scha f t l i che  Fächer :  
Theoretische Nationalökonomie. 
Finanzwissenschaft. 
Handels- uud Gewerbepolitik. 
Statistik Rußlands. 

III. Juristische Fächer: 
Encyklopädie der Rechtswissenschaft. 
Geschichte des römischen Rechts. 
Jnstitutioueu des römischen Rechts. 
Geschichte des deutschen Rechts. 
Geschichte des russische» Rechts. 
Pandekten. 
Theorie des Civilprocesses. 
Russisches Privatrecht. 
Theorie des Strafrechts. 
Russisches Strafrecht. 
Theorie des Staatsrechts. 
Russisches Staatsrecht. 
Völkerrecht. 

III. Medicinische Facultät. 

Auszug aus den Allerhöchst bestätigten Vorschriften über die Prü­
fung der Aerzte, Pharmaceuteu :c. vom 18./30. December 1845. 

§ 15. Prüfungen in den Hülfsgegenständen: 
1. Physik. 
2. Chemie. 
3. Botanik. 
4. Zoologie. 
5. Mineralogie. 

Anmerkung. Durch Rescript de« Ministers der Volksaufklärung vom 6. Juni 
1346 ist den Anordnungen der medicinischen Facultät vorbehalten, zu 
der Prüfung in den Hülfswissenschaften diejenigen Hauptfächer, welche 
im Laufe der ersten zwei Jahre des Lehrcurfus vorgetragen werden, 
hinzuzuziehen, ohne daß dieselben aus der Schlußprüfang ausfallen. 

5 
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§ 17. Einfach mündliche Prüfnng in den Hauptgegen-
s tänden :  

6. Physiologie des gesunden Menschen. 
7. Physiologie des kraukeu Menschen oder allgemeine 

Pathologie. 
8. Allgemeine Therapie. 
9. Uatei'ia meäiea, mit den nothwendigen Hinweisungen 

auf Toxikologie, auf die Wirkuug und deu Gebrauch 
der Mineralwässer. 

10. Receptirkuust. 
11. Theoretische Chirurgie mit der Ophthalmiatrie. 
12. Specielle Therapie in ihrem ganzen Umfange. 
13. Theoretische Geburtshülfe mit den Weiber- und Kinder-

kraukheiteu. 
14. Gerichtliche Medicin und medicinische Polizei mit der 

Diätetik. 

18. Demonstrative oder praktische Prüfung in den Haupt­
gegens tänden :  

15. Physiologische Anatomie. 
16. Pathologische Anatomie. 
17. Pharmakognosie uud Pharmacie. 
18. Practische Medicin. 
19. Operative Chirurgie und chirurgische Anatomie. 
20. Practische Geburtshülfe. 

IV. Historisch-Philologische Facultät. 

1. Philosophie. 

u .  E in le i tende  und  a l lgeme ine  Fächer :  

1. Griechische Interpretation. 
2. Lateinische Interpretation. 

d .  Spec ie l l e  Fächer :  

3. Logik. 
4. Moralphilosophie. 
5. Philosophische Rechtslehre. 
6. Geschichte der Philosophie. 
7. Aesthetik. 
8. Metaphysik. 
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9. Psychologie. 
10. Religionsphilosophie. 
11. Pädagogik 

2. Altklasfische Philologie. 
Das Examen wird nach den im Stndienplan angegebenen Ge­

sichtspunkten abgehalten. Eine Theilnng desselben findet in der Weise 
statt, daß die Prüfung in den nnten verzeichneten Fächern 1, 2, Z nnd 
entweder der griechischeu oder der römische« Geschichte, mit Einschluß der 
betreffenden Alterthümer, vorweg nach dem Ende des erstell Studien­
jahres, abgemacht werden kann. 

a .  Neben fächer :  
1. Logik uud Geschichte der alten Philosophie. 
2. Sanskrit und vergleichende Grammatik des Griechischen 

und Lateinischen. 
3. Griechisches Scriptum. 
4. Lateinisches Scriptum. 
5. Geschichte der alten Kunst. 

b .  Haup t fächer :  
1. Griechische Interpretation l einschl. Grammatik, Metrik, 
2. Lateinische Interpretation s Literaturgeschichte. 
3. Alte Geschichte, eiuschl. griechische uud römische Alter­

thümer. 
Jeder Examinand hat im Laufe des letzte» Semesters vor der 

Schlußprüfuug aus einem lateinischen uud eiuem griechischen Autor je 
eine Stelle exegetisch uud kritisch schriftlich zu behaudelu. 

3. Deutsche und vergleichende Sprachkunde. 
1. Logik. 
2. Uebersicht über die indogermanischen Sprachen uud ihre 

Geschichte. 
3. Sanskrit (Grammatik und Interpretation leichterer 

Schriften). 
4. Deutsche Literaturgeschichte mit besonderer Berücksich­

tigung eines specielle Gebietes. 
5. Vergleicheilde Grammatik des Sanskrit, Griechischen, 

Lateinischen und Deutschem 
6. Historische Grammatik der deutschen Sprache. 
7. Gothlsche uud mittelhochdeutsche Interpretation. 
8. Griechische Interpretation. 
9. Lateinische Interpretation. 
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4. Slavische Philologie und Sprachwissenschaft. 

a .  Hü l f s fächer .  
1. Logik. 
2. Geschichte der russischen Literatur in kürzerer Fassung. 
3. Russische Geschichte in kürzerer Fassung. 
4. Griechische und lateinische Grammatik mit der Inter­

pretation je eines leichteren Schriftstellers. 
5. Litauische Sprache oder Sauskrit (Gruudelemeute der 

Grammatik und Interpretation leichterer Lesestücke). 

d .  Haup t fächer .  

6. Gruudpriucipieu der Sprachwissenschaft und allgemeine 
Charakteristik der arioeuropäischeu (indogermanischen) 
Sprachen. 

7. Vergleichende slavische Grammatik im Zusammenhange 
mit den anderen arioeuropäischeu (indogermanischen) 
Sprachen. 

8. Russische Grammatik, Geschichte der russischen Sprache 
und Interpretation russischer (groß- uud kleinrussischer) 
Sprachdenkmäler. 

9. Grammatik der alt- uud neukircheuslavischen Sprache 
uud Interpretation kirchenslavischer Denkmäler im Zu­
sammenhange mit der slavischen Dialektologie. 

10. Serbische, bulgarische oder sloveuische, polnische uud 
czechische Sprache sammt der Juterpretalion leichterer 
Sprachdenkmäler oder Schriftsteller. 

11. Slavische, vorzugsweise russische Ethnographie uud lin­
guistische Geographie. 

o .  Schr i f t l i che  Au fgabe .  

Etymologische (phonetisch-etymologische uud morphologische) Über­
tragung der Wörter einer slavischen Sprache in die entsprechenden 
Formen anderer slavischen, wie auch auderer bekauutereu arioeuropäischeu 
(indogermanischen) Sprachen. 

5. Russische Sprache und Literatur. 

a .  Hü l f s fächer .  

1. Logik. 
2. Geschichte der wichtigeren europäischen Literaturen in 

ihrem historischen Zusammenhange mit der russischen. 
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3. Neuere Geschichte. 
4. Russische Geschichte. 
5. Slavische und russische Alterthümer. 

b .  Haup t fächer .  

6. Geschichte der russischen Literatur mit der Interpretation 
der Schriftsteller und älteren Denkmäler, sowie der wichti­
geren Erzeugnisse der Volksliteratur. 

7. Allgemeine Uebersicht der slavischen Literaturen. 
8. Grammatik der alt- und neukircheuslavischeu Sprache 

uud Interpretation der kirchenslavischen Denkmäler im 
Zusammenhange mit der slavischen Dialektologie. 

9. Vergleichende Grammatik der russischen Sprache und der 
anderen slavischen Sprachen. 

10. Ethnographie und linguistische Geographie Rußlands. 

e .  Schr i f t l i che  Arbe i t :  L i te ra rh is to r i schen  Inha l t s .  

6. Politische Oekonomie und Statistik. 

a .  E in le i tende  nnd  a l lgeme ine  Fächer .  

1. Logik. 
2. Geschichte: 

a) Geschichte des europäischen Staatensystems. 
d> Neuere Geschichte Rußlands. 

3. Staatswissenschaften: 
a) Allgemeine Staatslehre (Politik). 
d) Allgemeines Staatsrecht. 
e) Russisches Staatsrechr mit Berücksichtigung der provinziellen 

Behördeuversassuug. 

d .  Spec ie l l e  Fächer .  

4. Geschichte uud Theorie der politischen Oeconomie. 
5. Practische Nationalökonomie: 

a) Agrarpolitik. 
d) Gewerbepolitik. 
e) Handels- und Verkehrs-Politik. 
ä) Geld- uud Credit-Politik. 

k. Fiuanzwissenschaft. 
7. Polizeiwissenschaft. 
8. Geschichte und Theorie der Statistik. 
9. Practische Statistik: 
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a.) Bevölkerungsstatistik. 
b) Wirthschaftsstatistik. 

10. Allgemeine Staatsknnde und politische Geographie. 
11. Geographie nnd Statistik Rußlands. 

Zur Schlußprüsnng wird nur zugelassen, wer mindestens zwei vom 
Professor der Statistik gestellte statistische Themata bearbeitet hat. 

Das Examen kann in zwei Terminen absolvirt werden, jedoch muß 
die erste Hälfte mindestens sämmtliche uuter a ausgeführte Fächer umfasse». 

7. Geographie und Ethnographie. 

a .  E in le i tende  uud  a l lgeme ine  Fächer .  
' 1. Logik. 

2. Geschichte: 
a,) Allgemeine Staatengeschichte. 
b) Geschichte des Welthandels nnd des Colonialwesens. 
o) Geschichte der geographischen Entdeckungen. 

3. Geschichte, Theorie uud Techuik der Statistik. 

b .  Spec ie l l e  Fächer .  

4. Mathematische Geographie. 
5. Physik der Erde. 
6. Geognosie nebst den nöthigen Elementen der Mineralogie uud 

Petrographie. 
7. Thier- uud Pflauzeugeographie mit den nöthigen zoologischen und 

botanischen Gruudlageu. 
8. Allgemeine Ethnographie mit besonderer Berücksichtiguug der ethno-

graphischeu Verhältuisse Rußlauds. 
9. Vergleicheude physische Geographie. 

10. Allgemeine Staatskunde uud politische Geographie. 
11. Geographie und Statistik Rußlands. 

8. Geschichte (Allgemeine Geschichte und Geschichte Rußlands) 

I .  A l lgeme ine  Gesch ich te .  

Die Prüsuug kauu iu drei Theile zerlegt werdeu. 
Zum ersteu Theil gehöre«: Interpretation eiues griechische« uud 

eiues lateinische« Klassikers; Logik. 
Im  zwe i ten  The i l  w i rd  ve r lang t  de r  E rwe is  e ine r  übers ich t l i chen  

Kenntniß eines Haupttbeiles der Geschichte (alte, mittlere oder neuere 
Geschichte) uud ihrer wichtigsten Quellen uud Literatur, sowie der Er­
weis eingehender Beschäftigung mit einem bestimmten Gebiet oder 
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Zeitabschnitt ans dem gewählten Haupttheile und den bezüglichen Quellen 
und Literatur; ferner wird der Examinand, je nachdem welchen Hanpt-
theil der Geschichte er erwählt hat, einer Prüfling unterworfen, entweder 
a) in der Chronologie nnd Paläographie uud ihm eine römische oder 
griechische Quelle zur kritische« Behandlung uach Form uud Zuhält 
vorgelegt; oder d) iu der Chronologie, Paläographie und Diplomatik 
und ihm eine Geschichtsquelle zur Interpretation vorgelegt; oder e) iu 
der Theorie der politischen Oekonomie oder der allgemeinen Staatskunde, 
in der Chronologie nnd Paläographie, nnd ihm eiue in einer der vor­
nehmsten neueren Spracheil abgefaßte Quelle zur Interpretation vor­
gelegt; endlich wird eiue übersichtliche Kenntniß der Geschichte Rußlauds 
uild ihrer wichtigstell Quelle» uud Literatur verlangt. Letzteres Fach 
kann auch bei dem dritten Drittheil absolvirt werden. 

Zum dritteu Theil gehört eiue übersichtliche Keuutuiß der beiden 
andern Haupttheile der allgemeinen Geschichte und ihrer wichtigsten 
Quellen und Literatur. 

Außerdem hat der Examinand eine Prüfung in der Geographie 
zu bestehen, welcher er sich beim ersten, zweiten oder dritten Theil des 
Examens unterziehen kann. 

Das erste Drittheil des Examens darf frühestens am Ende des 
3 Stndienfemesters absolvirt werden, der Zeitraum zwischen dem zweiten 
und dritten Drittheil darf nicht mehr als drei Semester umfassen. 

II. Gesch ich te  Ruß lands .  

Eine Theilnng der Prüfung ist gestattet. 

Zur ersten Hälfte gehören: Interpretation eines griechischen und 
eines lateiuischeu Klassikers; Logik; Chrouologie. 

Zur zweiten Hälfte gehören: übersichtliche Kenntniß der ge-
sammten Geschichte uud ihrer wichtigste» Quelleu uud Literatur; über­
sichtliche Kenntniß der Geschichte Rußlauds uud ihrer wichtigste» Quellen 
uud Literatur, sowie der Erweis eiugeheuder Beschästiguug mit eiuem 
bestimmten Gebiete oder Zeitabschnitte der Geschichte Rußlands oder mit 
der Geschichte eines bestimmten Reichstheiles und der bezüglichen Quellen 
und Literatur; Geschichte der russischen Literatur; Theorie der politischen 
Oekonomie oder allgemeine Staatskunde lind politische Geographie; rus­
sische Rechtsgeschichte; ferner wird dem Examinanden in möglichst enger 
Beziehung zu seineu Studieu eiue Quelle zur Juterpretatiou vorgelegt; 

Geographie. 
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V. Phyfico-mathematische Facultät. 

Wer die Würde eines gradnirten Studenten oder den gelehrten 
Grad eiues Caudidateu in einer der Disciplinen der physico-mathematischen 
Facultät (Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik, 
Zoologie, Laudwirthschaft, Techuologie) zu erlaugeu wünscht, muß die 
Prüfungen in allen Hauptfächern der betreffenden Disci^lin bestehen, 
(s. Beilage G.) 

VI. Fächer für die Prüfuug auf den Provisor-Grad. 

Auszug aus deu Allerhöchst bestätigten Vorschriften für die Prü­
fling der Aerzte, Pharmacenten zc. vom 18./30 December 1845. 

§ 55. Die Prüfuug zerfällt in die einfache mündliche und iu die 
mündliche demonstrative oder praktische. 

§ 56. Die Gegenstände, in welchen die Prüfling Statt findet, 
sind folgende: 

1. Mineralogie: über die Terminologie derselbe» uud die iu der 
Pkarmacie vorkommenden Mineralien. 

2. Botanik: über die Terminologie derselben und über die botauischeu 
Hauptsysteme; zugleich muß der Examinand wenigstens zwei ihm 
vorgelegte frische oder aus dem Herbarium entnommene Pflanzen 
beschreiben und bestimmen. 

3. Zoologie: über die Einteilung der Thiere in Classen und Arten 
nach den zoologischen Hauptsystemen, wozu noch eine Beschreibung 
eines oder zweier Thiere, deren Theile in der Medicin gebraucht 
werden, hinzukommt. 

4. Physik: in ihrer Beziehung ans die Pharmacie nnd Chemie. 

5. Chemie: vorzugsweise iu den Gegenständen, die einen Bezug auf 
die pharmaceutische und gerichtliche Chemie haben. 

6. Pharmacologie: über die Dosis und Form der Heilmittel. 

7. Die Kenntniß davon, welche Hülfe zu leisten sei in den in § 35 
der Apotheker-Verordnung angegebenen, unverzüglichen Beistand 
erheischenden Fällen. 

§ 57. Hierauf ist der Examinand verpflichtet: 
a) zwei Apothekermaterialien (ptiurmaea. simplieia 8. emtieia) und 
zwei chemische Präparate ihrem äußeren Ansehen nach zu bestim­
men und genau zu beschreibe»; b) im Beisein der Examinatoren 
eine gerichtlich-chemische Untersuchuug anzustellen und schriftlich 
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dieselbe zu erläutern; e) zwei chemisch-pharmaceutische Präparate 
im Laboratorium einer medicinischen Lehranstalt, unter Aufsicht 
des Professors der Pharmacie, anzufertigen, die Art der Anferti­
gung derselben zu erläutern, und endlich durch eine zu liefernde 
Probe die uöthigeu Keuutuifse iu der pharmaceutischen Buchhalter« 
zu documentiren. 

VII. Kegeln 
für die Benutzung des Unterrichts in der russi­

schen Sprache und Literatur, 
bestätigt von dem Herrn Minister der Bolksanfkliirnng 

am 14. April 1860. 

1) Die Stndirenden der Dorpater Universität sind verpflichtet, fol­
gende Vorlesungen zu hören: 

a. Studireude, die sich speciell dem Studium der russischen 
Sprache und Literatur widmen: 
Geschichte der russischen Literatur, Theil I und II. 
Geschichte der russischen Sprache. 
Russische Alterthümer. 
Auslegung russischer Schriftsteller. 
Schriftliche Uebungen in russischen Übersetzungen und Aus­
arbeitungen. 

b. Studirende der altcl assischen Philologie die nämlichen 
Vorlesungen mit Ausnahme der russischen Alterthümer. 

e. Die übrigen Studireudeu der hist.-philologischeu Facultät, außer 
deu Cameralisten, die nämlichen Vorlesungen mit Ausuahme 
der russischen Alterthümer und der Geschichte der russischen 
Sprache. 

ä. Studirende der diplomatischen und der cameralistischen 
Wissensch  a f teu :  
Geschichte der russischen Literatur, Theil II. 
Auslegung russischer Schriftsteller. 
Schriftliche Uebungen in russischen Übersetzungen und Ans-
arbeitnngen. 
Müudliche Übersetzungen aus dem Russischen in's Deutsche und 
umgekehrt. 

5' 
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e. Sämmtliche übrige Studirende: 
Schriftliche Uebuugeu in russischen Übersetzungen und Aus-

arbeituugeu. 
Mündliche Übersetzungen aus dem Russische» in's Deutsche und 

umgekehrt. 
Auslegung russischer Schriftsteller. 

Anmerkung: Zu den schriftlichen und mündlichen Uebungen werden für die 
mit Nr I in der russischen Sprache bei der Universität Aufgenommenen 
2 Sem., für die mit Nr. II Eingetretenen 3 Sem. bestimmt, und zwar 
haben die mit Nr. I Eingetretenen im Lause des ersten Semesters an 
den mündlichen und schriftlichen Uebungen, im Ganzen 5 Sr. wöch., im 
zweiten Scm. nur an den schriftlichen Uebungen, 2 St. wöch. Theil zu neh­
men; die mit Nr. II Aufgenommenen aber während der ersten 2 Sem. 
an den mündlichen und schriftlichen Uebungen, zusammen 5 St. wöchent­
lich, im 3. Sem. aber an den schriftlichen Uebungen (allein 2 St. wöch.) 
sich zu betheiligen. 

2) Bei dem Gradnalexainen haben die Studireudeu folgeude Kennt­
nisse in der russischen Sprache zn erweisen: 

 . Studireude, die sich dem Studium der russischen Literatur 
und  Gesch ich te  w idmen:  

Gründliche Kenutuiß der Geschichte der russische» Literatur mit 
eiller freien Erläuterung der bedeuteudsteu russischen Schrift­
steller des 18. uud 19. Jahrhuuderts, sowohl iu Betreff 
ihrer Ausdrucksweise, des Styls, als auch hiusichtlich der 
ästhetischen Erfordernisse; Bekanntschaft mit der Geschichte der 
russische» Sprache und Kenntniß der russischen Alterthümer. 

Schriftliche Darstelluug vou Gedanke» nicht nur historischen, son­
dern auch abstracten Inhalts, wobei nnr den nicht vollkommen 
russischen Redeweuduugeu Nachsicht erwiesen werden kann. 

Geübtheit im müudlicheu Gebrauch der Sprache. 

d. Studirende der alt-rassischen Philologie die nämlichen Kennt­
nisse, mit Ausnahme der russischen Alterthümer; anch kann den­
selben einige Nachsicht iu Betreff des mündlichen Gebrauchs der 
Sprache erwieseu werden. 

e. Die übrigen Studireudeu der hist. - philologischen Facultät, außer 
den Cameralisten, die nämlichen Kenntnisse mit Ausnahme der 
russischen Altertümer und der Geschichte der russischen Sprache. 

 . Studirende der diplomatischen und der cameralistischen 
Wissenscha f ten :  

Geschichte der russischen Literatur, Theil II, mit einer freien Er­
läuterung der bedeutendsten russischen Schriftsteller des 18. uud 
19. Jahrhuuderts. 
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Schriftliche Darstellung der Gedaukeu, wobei einige Verstöße gegen 
die Syntax uud uicht vollkommen russische Redewendungen nach­
gesehen werden können. 

Völliges Verständniß der Umgangssprache uud die Fähigkeit, sich 
müudlich im Russischen auszudrücken. 

t;. Kr ousstu deutelt der theologischen und medicinischen Facultät: 

Bekauutschaft mit de« bedeuteudsteu russischen Schriftstellern des 
18. uud 19. Jahrhuuderts. 

Eiue fließende uud geuaue Übersetzung aus dem Russischen in's 
Deutsche uud umgekehrt. 

Völliges Verstäuduiß der Umgangssprache uud die Fähigkeit sich 
müudlich iu derselben anszudrücken. 

Schriftliche Darstelluug der Gedanken, wobei auf die Klarheit 
des Ausdrucks besondere Aufmerksamkeit gerichtet wird und nur 
minder erhebliche Verstöße nachgeseheil werden können. 

f. Alle übrigen Studireudeu: 

Bekauutschaft mit den bedeutendsten russischen Schriftstellern des 
18. und 19. Jahrhunderts. 

Eine fließeude uud geuaue Uebersetzuug aus dem Russischen in's 
Deutsche uud umgekehrt. 

Die Fähigkeit, die Umgangssprache ohne Schwierigkeit zu verstehen. 

Schriftliche Darstelluug der Gedankeu, ohne erhebliche grammati­
kalische Fehler, wobei nicht vollkommen russische Redeweuduugen 
und uicht gauz richtige Coustructioueu nachgesehen werden können. 

H t e g e k n  
über die Anordnung der Gradualprüfung in der 

russischen Sprache. 
Beschlutz des UniversitätS-Conseils 
vom l l. Mai 1384. 

1. Die Gradualprüsuugeu in der russischen Sprache finden Statt 
vor einer Commission, bestehend aus mindestens zwei Gliedern 
der bezüglichen Facnltät nach Bestimmung der letzteren oder in 
der Plenarversammluug der betreffenden Facultät. 
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2. Die Prüfungen dürfen nicht früher stattfinden, 

a.) bei der theologischen Facultät — nach Abfolvirung aller 
Hülfsfächer; 

b) bei der juristischen Facultät — nach absolvirtem II. Drittel; 

e) bei der medicinischen Facultät: 

a) für die Mediciuer — vor dem Beginn der II. 
Hälfte des Lxamev riZorosuw; 

/S) für die Pharmacenten — beim Provisorexamen: 

6) bei der historisch-philologischen Facultät — nach Absol-
virung der I. Hälfte resp. des II. Drittels; 

e) bei der physico-mathematischen Facultät — nach Absol-
viruug des II. Drittels, wobei es den Stndirenden freige­
stellt bleibt die Gradualprüfung in der russischen Sprache 
von den vorbenannten Terminen ab zu jeder Zeit zu ab-
solviren, wo die Facultäteu Behufs Abhaltung von Gra­
dualprüfungen versammelt sind. 

3. Die Anmeldungen zum Gradualexamen in der russischen Sprache 
haben bei dem Decan der bezüglichen Facultät stattzufinden. 

4. Falls das Examen nicht bestanden wird, kann es erst nach Ab­
lauf von drei Mouateu wiederholt werden. 


